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Mandanten Information Gewerbe 
Ausgabe 2-2021 

Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant,  
 
im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2020 hat der Gesetzgeber „auf den letzten Metern“ eine Reihe 
steuerrechtlicher Änderungen beschlossen, von denen wir Ihnen eine kleine Auswahl vorstellen. Der Steu-
ertipp beleuchtet eine gesetzliche Neuregelung zum Zusätzlichkeitserfordernis bei begünstigten Bar- oder 
Sachbezügen. Darüber hinaus beleuchten wir, wem das Dritte Corona-Steuerhilfegesetz hilft. Zu guter 
Letzt berichten wir über das neue BMF-Schreiben zu kleinen Fotovoltaikanlagen. 
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Unternehmer 
Weitere steuerliche Erleichterungen 

Der Gesetzgeber hat weitere steuerliche Entlas-
tungen beschlossen. So wird u. a. der zeitliche 
Geltungsbereich für die Anwendung des ermäßig-
ten Umsatzsteuersatzes von 7 % für Speisen in 
Gaststätten bis zum 31.12.2022 verlängert, der 
einkommensteuerliche Verlustrücktrag der Jahre 
2020 und 2021 in das jeweilige Vorjahr verdoppelt 
und beim Kindergeld erneut ein Kinderbonus von 
150 € pro Kind gezahlt.  

Hintergrund: Die Corona-Krise führt bei vielen 
Steuerzahlern zu erheblichen finanziellen Belas-
tungen. Bereits zweimal hat der Gesetzgeber hie-
rauf reagiert und sog. Corona-Steuerhilfegesetze 
verabschiedet. Nun haben Bundestag und Bun-
desrat das sog. Dritte Corona-Steuerhilfegesetz 
verabschiedet. Im Laufe des Verfahrens wurde 
das Gesetz um einen sog. vorläufigen Verlustrück-
trag bei der Steuerfestsetzung für 2020 erweitert. 

Die beschlossenen Änderungen: 

 Für Restaurants wird der ermäßigte Umsatz-
steuersatz von 7 % für Speisen bis zum 
31.12.2022 verlängert. Bisher galt der ermäßigte 
Steuersatz lediglich bis zum 30.6.2021. 

Hinweis: Für Getränke bleibt es beim Steuersatz 
von 19 %. 

 Bei der Einkommensteuer und Körperschafts-
teuer wird der steuerliche Verlustrücktrag für die 
Veranlagungszeiträume 2020 und 2021 von 5 
Mio. € auf 10 Mio. € verdoppelt. Im Fall einer 
Zusammenveranlagung verdoppelt sich der bisher 
mögliche Verlustrücktrag bei der Einkommen-
steuer von 10 Mio. € auf 20 Mio. €. 

Hinweis: Vor der Corona-Krise war lediglich ein 
Verlustrücktrag in Höhe von 1 Mio. € bzw. – bei 
Zusammenveranlagung – 2 Mio. € möglich. Der 
Gesetzgeber hat während der Corona-Krise die-
sen Höchstbetrag bereits auf 5 Mio. € bzw. – bei 
Zusammenveranlagung – auf 10 Mio. € verfünf-
facht. Nun erfolgt eine weitere Verdoppelung. Da-
nach kann z. B. bei Ehegatten ein Verlust in Höhe 
von 20 Mio. € aus dem Jahr 2020 in das Jahr 2019 
zurückgetragen und dort mit einem Gewinn von 20 
Mio. € verrechnet werden, so dass sich für 2019 
eine Steuererstattung ergibt. 

 Auf Vorschlag des Finanzausschusses des 
Bundestages wurde der vorläufige Verlustrücktrag 
auch für die Steuerfestsetzung 2020 eingeführt 
und die vorläufige Berücksichtigung eines Verlust-
rücktrags aus dem Veranlagungszeitraum 2021 
ermöglicht. Insoweit gelten die Grundsätze, die für 

die Berücksichtigung eines vorläufigen Verlust-
rücktrags bei der Steuerfestsetzung für 2019 zu 
beachten sind, entsprechend. Die Vorauszahlun-
gen für 2021 müssen also z. B. auf Null herabge-
setzt werden, damit der vorläufige Verlustrücktrag 
bei der Steuerfestsetzung für 2020 berücksichtigt 
werden kann. 

 Zu guter Letzt wird erneut ein einmaliger Kin-
derbonus, diesmal in Höhe von 150 €, pro Kind 
gezahlt. Der Bonus soll mit dem Kindergeld für den 
Monat Mai 2021 ausgezahlt werden. Es gelten die 
gleichen Grundsätze wie für den Kinderbonus von 
300 € im Jahr 2020. 

Sofortabschreibung für bestimmte digi-
tale Wirtschaftsgüter 

Wie in der letzten Ausgabe dieser Mandanten-In-
formation erwähnt, wollten der Bund und die Län-
der eine sofortige Abschreibung bestimmter digi-
taler Wirtschaftsgüter rückwirkend zum 1.1.2021 
ermöglichen. Nun hat das Bundesfinanzministe-
rium ein entsprechendes Schreiben veröffentlicht. 
Danach lässt das BMF für Wirtschaftsjahre, die 
nach dem 31.12.2020 enden, eine einjährige Nut-
zungsdauer für Hard- und Software im Bereich der 
EDV zu. Damit kann bereits ab dem Wirtschafts-
jahr 2021 eine Sofortabschreibung für Hard- und 
Software im Betriebsvermögen sowie im Privat-
vermögen vorgenommen werden, wenn die Hard- 
und Software für die Einkünfteerzielung genutzt 
wird. 

Hintergrund: Hard- und Software ist wie alle an-
deren abnutzbaren Wirtschaftsgüter grundsätzlich 
über die Nutzungsdauer abzuschreiben, wenn 
diese länger als ein Jahr beträgt. Belaufen sich die 
Netto-Anschaffungskosten auf maximal 800 €, 
werden Hard- und Software als geringwertige Wirt-
schaftsgüter angesehen und können sofort, d. h. 
in voller Höhe, abgeschrieben werden. 

Wesentlicher Inhalt des Schreibens: 

 Für Computerhardware und die dazu gehören-
den sog. Peripheriegeräte sowie für die Betriebs- 
und Anwendersoftware kann eine Nutzungsdauer 
von einem Jahr angesetzt werden. 

 Zur Hardware gehören Computer, Desktop-PC, 
Notebooks, Tablets, Desktop-Thin-Clients, Work-
stations, mobile Workstations, Small-Scale-Ser-
ver, Dockingstations, externe Netzteile sowie Pe-
ripheriegeräte wie z. B. Tastatur, Maus, Scanner, 
Kamera, Mikrofon, Headset, Grafiktablett, externe 
Laufwerke, Beamer und Drucker. 

 Die Software umfasst die Betriebs- und Anwen-
dersoftware zur Dateneingabe und 
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Datenverarbeitung, ERP-Software, Software für 
Warenwirtschaftssysteme und sonstige Anwen-
dungssoftware zur Unternehmensverwaltung oder 
Prozesssteuerung. 

 Das Schreiben gilt für Wirtschaftsjahre, die nach 
dem 31.12.2020 enden, in der Regel also für Wirt-
schaftsjahre ab 2021. Hat der Steuerpflichtige be-
reits vor dem 1.1.2021 Hard- oder Software ange-
schafft und mit der Abschreibung auf mehrere 
Jahre begonnen, kann er diese Wirtschaftsgüter 
ab 2021 ebenfalls in voller Höhe abschreiben. 

Hinweise: Die hier dargestellten Grundsätze gel-
ten auch für Steuerpflichtige, die nicht unterneh-
merisch tätig sind, sondern sog. Überschussein-
künfte erzielen wie z. B. Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung, aus nichtselbständiger Arbeit o-
der sonstige Einkünfte. Auch sie können also 
Hard- und Software ab 2021 sofort abschreiben. 

Bislang wurden Computer, Scanner und Drucker 
auf drei Jahre abgeschrieben, sofern es sich nicht 
um geringwertige Wirtschaftsgüter handelte. Für 
sog. ERP-Software galt eine Nutzungsdauer von 
fünf Jahren, aber für Standardsoftware mit Netto-
Anschaffungskosten bis zu 800 € war eine Sofor-
tabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter 
möglich. 

Die Formulierung des BMF, dass eine einjährige 
Nutzungsdauer zugrunde gelegt werden kann, 
lässt vermuten, dass dem Steuerpflichtigen hin-
sichtlich der Abschreibungsdauer ein Wahlrecht 
zustehen soll. 

Corona: Anpassung von Gewerbesteu-
ervorauszahlungen 

Die obersten Finanzbehörden der Bundesländer 
haben zur Anpassung der Gewerbesteuervoraus-
zahlungen Stellung genommen. Danach können 
Unternehmer beim Finanzamt vereinfacht Anträge 
auf Anpassung des Gewerbesteuermessbetrags 
zwecks Vorauszahlungen stellen, die zur Herab-
setzung der Gewerbesteuervorauszahlungen 
durch die Gemeinde führen. Voraussetzung ist, 
dass der Unternehmer von der Corona-Krise un-
mittelbar und nicht unerheblich betroffen ist und 
dass der Gewinn im Jahr 2021 voraussichtlich 
niedriger als bislang angesetzt ausfallen wird. 

Hintergrund: Die Gewerbesteuer wird durch die 
Gemeinde erhoben. Grundlage hierfür ist der sog. 
Gewerbesteuermessbetrag, der vom Finanzamt 
festgesetzt wird. Bei den Vorauszahlungen setzt 
das Finanzamt den Gewerbesteuermessbetrag 
zwecks Vorauszahlungen fest, die Gemeinde er-
lässt auf dieser Grundlage den Vorauszahlungs-
bescheid für die Gewerbesteuer. 

Wesentlicher Inhalt der aktuellen Erlasse: 

 Nach den aktuellen Erlassen der obersten Fi-
nanzbehörden der Bundesländer können Unter-
nehmer, die nachweislich unmittelbar und nicht 
unerheblich von der Corona-Krise betroffen sind, 
beim Finanzamt bis zum 31.12.2021 einen Antrag 
auf Herabsetzung des Gewerbesteuermessbe-
trags zwecks Vorauszahlungen stellen. 

 An die Überprüfung der Voraussetzungen, d. h. 
die Betroffenheit von der Corona-Krise und den 
voraussichtlich geringeren Gewinn im Jahr 2021, 
sind keine hohen Anforderungen zu stellen. Es ist 
nicht erforderlich, dass der Unternehmer den Wert 
des infolge der Corona-Maßnahmen entstande-
nen Schadens im Einzelnen nachweist. 

 Wird der Gewerbesteuermessbetrag entspre-
chend gemindert, ist die Gemeinde an diese An-
passung gebunden und muss die Gewerbesteuer-
vorauszahlungen anpassen. 

Hinweise: Für Stundungs- und Erlassanträge, die 
sich auf die Gewerbesteuer beziehen, sind grund-
sätzlich die Gemeinden zuständig, nicht die Fi-
nanzämter. Zur Anpassung von Einkommens-
teuer- und Körperschaftsteuervorauszahlungen im 
vereinfachten Verfahren sind separate BMF-
Schreiben ergangen (vgl. hierzu weiter unten den 
Beitrag „Stundung und Vollstreckungsschutz“). 

Warenspenden von Einzelhändlern an 
gemeinnützige Organisationen 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) begünstigt 
Warenspenden von Einzelhändlern, die durch die 
Corona-Krise unmittelbar und nicht unerheblich 
negativ betroffen sind, an gemeinnützige Organi-
sationen in umsatzsteuerlicher Hinsicht: Die Wa-
renspenden werden nicht als unentgeltliche 
Wertabgabe der Umsatzsteuer unterworfen. Dies 
gilt für Spenden, die im Zeitraum vom 1.3.2020 bis 
31.12.2021 geleistet wurden bzw. werden. 

Hintergrund: Gibt ein Unternehmer Waren verbil-
ligt oder unentgeltlich ab, kann dies Umsatzsteuer 
auslösen, indem z. B. eine sog. Mindestbemes-
sungsgrundlage zugrunde gelegt wird oder eine 
unentgeltliche Wertabgabe besteuert wird. 

Wesentlicher Inhalt des BMF-Schreibens: 

 Das aktuelle Schreiben betrifft Einzelhändler, 
die ihre Waren aufgrund der Corona-Krise nicht 
mehr regulär verkaufen können, weil es sich z. B. 
um Saisonware handelt und das Einzelhandelsge-
schäft aufgrund der Corona-Maßnahmen ge-
schlossen war. 
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 Entscheidet sich der Einzelhändler dazu, diese 
Waren an gemeinnützige Vereine zu spenden, 
wird dies nicht als unentgeltliche Wertabgabe be-
steuert. 

 Dies gilt für Warenspenden im Zeitraum vom 
1.3.2020 bis 31.12.2021. 

Hinweise: Der Vorsteuerabzug des Einzelhänd-
lers bleibt erhalten. Das BMF-Schreiben stellt also 
eine Billigkeitsregelung dar, die verhindern soll, 
dass Einzelhändler, die von der Corona-Krise be-
troffen sind und Gutes tun, umsatzsteuerlich auch 
noch belastet werden. 

Transparenzregister 
Die Bundesregierung hat im Februar den Entwurf 
des Transparenzregister- und Finanzinformations-
gesetzes (TraFinG) beschlossen. Die geplanten 
Neuerungen werden umfangreiche Änderungen 
im Geldwäschegesetz (GwG) mit sich bringen, die 
vor allem die Vorschriften zum Transparenzregis-
ter betreffen. Unternehmen müssen sich auf neue 
Meldepflichten einstellen. Inkrafttreten soll das 
Gesetz voraussichtlich zum 1. August 2021. 

Anlass der Gesetzesänderung ist die Umsetzung 
der EU-Richtlinie 2019/1153 vom 20. Juni 2020 
zur Nutzung von Finanzinformationen für die Be-
kämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzie-
rung und sonstigen schweren Straftaten und die 
damit einhergehende Vernetzung der Transpa-
renzregister der einzelnen EU-Mitgliedstaaten. Mit 
dem TraFinG soll die praktische und digitale Nutz-
barkeit des Transparenzregisters verbessert wer-
den, insbesondere durch die Umstellung des 
Transparenzregisters von einem Auffangregister 
zu einem Vollregister. 

In Bezug auf das Transparenzregister sind unter 
anderem folgende Änderungen geplant: 

Abschaffung der Mitteilungsfiktion und Wegfall der 
Privilegierung für sämtliche Gesellschaftsformen 

Bislang ist das Transparenzregister noch als sog. 
Auffangregister ausgestaltet. Dies bedeutet, dass 
diejenigen Rechtseinheiten, deren Eigentums- 
und Kontrollstruktur und deren wirtschaftlich Be-
rechtigten sich bereits aus anderen öffentlich ein-
sehbaren Registern ergeben, diese nicht mehr 
zum Transparenzregister melden müssen. Erge-
ben sich alle relevanten Informationen also etwa 
aus dem Handelsregister oder dem Genossen-
schafts- oder Vereinsregister und sind diese elekt-
ronisch abrufbar, mussten diese bislang nicht zu-
sätzlich dem Bundesverwaltungsamt, der 

registerführende Stelle des Transparenzregisters, 
mitgeteilt werden. 

Diese sogenannte „Meldefiktion“, die bislang in § 
20 Abs. 2 GwG normiert ist, wird mit Inkrafttreten 
des TraFinG entfallen. Mithin wird das Transpa-
renzregister zu einem Vollregister umgewandelt. 
In Zukunft werden sämtliche juristischen Personen 
des Privatrechts und eingetragene Personenge-
sellschaften verpflichtet sein, die von ihnen ermit-
telten wirtschaftlich Berechtigten zum Transpa-
renzregister zu melden, gänzlich ungeachtet da-
von, ob und ggf. welche Angaben bereits in ande-
ren Registern hinterlegt sind. Durch den Wegfall 
von     § 20 Abs. 2 GwG entfällt zudem die Privile-
gierung börsennotierter Gesellschaften. Für jene 
galt die Meldepflicht bislang stets als erfüllt. Nun-
mehr müssen auch sie die erforderlichen Angaben 
zu ihren wirtschaftlich Berechtigten zum Transpa-
renzregister melden. 

Erstarkt der Entwurf zum Gesetz, sind künftig we-
gen des Wegfalls der Meldefiktion des § 20 Abs. 2 
GwG alle Rechtseinheiten bzw. Gesellschaften 
verpflichtet, ihre wirtschaftlich Berechtigten zu er-
mitteln und dem Transparenzregister zur Eintra-
gung mitzuteilen. Kommen Sie diesen Pflichten 
nicht, verspätet oder unvollständig nach, drohen 
empfindliche Bußgelder. Schon im Hinblick darauf 
lohnt sich eine frühzeitige und sorgfältige Befas-
sung mit dem Thema Transparenzregister. 

Vermieter 

Erlass von Mieten wegen der Corona-
Krise 

Die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen 
(OFD) verneint in einer sog. Kurzinformation steu-
erlich nachteilige Folgen, wenn ein Vermieter dem 
Mieter Mietzahlungen erlässt, weil der Mieter von 
der Corona-Krise betroffen ist. Weder führt dies zu 
einer teilweise unentgeltlichen Vermietung, so 
dass der Werbungskostenabzug des Vermieters 
nur eingeschränkt möglich wäre, noch fällt die Ein-
künfteerzielungsabsicht des Vermieters weg, so 
dass Verluste aus der Vermietung nicht mehr an-
erkannt würden. 

Hintergrund: Erzielt ein Vermieter aus der Vermie-
tung seiner Immobilie einen Verlust, kann er die-
sen grundsätzlich geltend machen. Dies gilt aller-
dings nicht, wenn die vereinbarte Miete niedriger 
als 50 % der ortsüblichen Miete ist (bis Ende 2020: 
niedriger als 66 %) oder wenn der Vermieter nicht 
die Absicht hat, einen Gesamtüberschuss zu er-
zielen; ihm fehlt dann die Einkünfteerzielungsab-
sicht. Mit diesen Regelungen sollen missbräuchli-
che Gestaltungen verhindert werden. 
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Wesentlicher Inhalt der Kurzinformation der 
OFD: Die OFD nimmt zu zwei Fallgestaltungen 
Stellung, nämlich zur Vermietung einer Wohnung 
und zur Vermietung von Gewerberäumen. In bei-
den Fällen geht es um einen Mieterlass aufgrund 
einer Corona bedingten finanziellen Notsituation 
des Mieters: 

 Vermietung einer Wohnung: Erlässt der Ver-
mieter einer Wohnung seinem Mieter die Mietzah-
lung entweder zeitlich befristet in voller Höhe oder 
teilweise, führt dies nicht dazu, dass die Miete zu 
niedrig ist und nunmehr unterhalb von 50 % der orts-
üblichen Miete liegt. Wurde die Miete also bisher als 
steuerlich vollentgeltlich angesehen, bleibt es dabei 
und wird durch den Erlass der Miete nicht beein-
flusst. 

Hinweis: Lag die Miete bereits bisher unterhalb der 
Grenze von 50 % (bis einschließlich 2020: unterhalb 
von 66 %), so dass die Werbungskosten nur teil-
weise anerkannt wurden, bleibt es dabei, so dass der 
Erlass nicht zu einer weiteren Kürzung der Wer-
bungskosten führt. 

 Vermietung oder Verpachtung von Gewerbe-
räumen: Erlässt der Vermieter bzw. Verpächter von 
Gewerberäumen seinem Mieter die Mietzahlung 
entweder zeitlich befristet in voller Höhe oder teil-
weise und gehört die Immobilie zum steuerlichen 
Privatvermögen des Vermieters, führt der Erlass 
nicht zum Wegfall der Einkünfteerzielungsabsicht 
des Vermieters. Ein Verlust aus der Vermietung 
wird daher grundsätzlich anerkannt. War bereits 
vor dem Erlass der Miete die Einkünfteerzielungs-
absicht zu verneinen, bleibt es dabei. 

Hinweise: Die OFD hat ihre Kurzinformation auf 
Bund- und Länderebene abgestimmt. Daher kön-
nen sich auch Vermieter außerhalb Nordrhein-
Westfalens auf diese Kurzinformation berufen. Die 
Kurzinformation betrifft nur den Bereich der Ein-
künfte aus Vermietung und Verpachtung, nicht ge-
werbliche Vermieter. Hier dürften sich aufgrund ei-
nes Mieterlasses ohnehin keine steuerlich nach-
teiligen Folgen ergeben.  

Alle Steuerzahler 

Verlängerung der Regelungen für Stun-
dung und Vollstreckungsschutz 

Die Finanzverwaltung hat die bisherigen besonde-
ren Stundungsregelungen und den Vollstre-
ckungsschutz für von der Corona-Krise Betroffene 
erneut verlängert. 

Hintergrund: Das BMF hatte wegen der Corona-
Krise in der Vergangenheit bereits u. a. Erleichte-
rungen in Bezug auf Stundungen und 

Vollstreckungsaufschub gewährt. Diese Erleichte-
rungen wurden zuletzt bis zum 30.6.2021 verlän-
gert. 

Aktuelles Schreiben des BMF: 

 Mit seinem Schreiben verlängert das BMF auf 
Antrag die Erleichterungen in Bezug auf Stundun-
gen und den Vollstreckungsschutz im verein-
fachten Verfahren für Steuern, die bis zum 
30.6.2021 fällig werden, um drei Monate bis zum 
30.9.2021. Die Regelungen zur Ratenzahlung 
bleiben unverändert. 

 Hinsichtlich der Anträge auf Anpassung der 
Einkommen- und Körperschaftsteuervoraus-
zahlungen bleibt es ebenfalls bei der bisherigen 
Regelung, dass entsprechende Anträge von nach-
weislich unmittelbar und nicht unerheblich negativ 
wirtschaftlich betroffenen Steuerpflichtigen bis 
zum 31.12.2021 gestellt werden können und an 
die Begründung des Antrags keine strengen An-
forderungen zu stellen sind. 

Steuerpflicht von Erstattungszinsen 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) sieht auf An-
trag von der Versteuerung von Erstattungszinsen, 
die für Steuererstattungen festgesetzt werden, ab, 
wenn die Steuererstattung auf einem Ereignis be-
ruht, das zugleich Nachzahlungszinsen auslöst, 
die steuerlich nicht absetzbar sind. Dem BMF zu-
folge wäre es unbillig, wenn ein und dasselbe Er-
eignis sowohl Erstattungszinsen für einen Veran-
lagungszeitraum als auch Nachzahlungszinsen für 
einen anderen Veranlagungszeitraum auslöst und 
nur die Erstattungszinsen versteuert werden müs-
sen, während die Nachzahlungszinsen steuerlich 
nicht abgesetzt werden können. 

Hintergrund: Steuererstattungen und Steuer-
nachzahlungen werden grundsätzlich verzinst, 
und zwar mit einem Steuersatz von 6 % jährlich. 
Erstattungszinsen sind als Einkünfte aus Kapital-
vermögen steuerpflichtig bzw. bei Unternehmen 
Betriebseinnahmen; hingegen sind Nach-zah-
lungszinsen nicht absetzbar. 

Wesentlicher Inhalt des BMF-Schreibens: 

 Erstattungszinsen werden auf Antrag nicht be-
steuert, soweit ihnen Nachzahlungszinsen gegen-
überstehen, die steuerlich nicht absetzbar sind 
und sowohl Erstattungs- als auch Nachzahlungs-
zinsen auf demselben Ereignis beruhen. Bis zur 
Höhe der Nachzahlungszinsen sind die Erstat-
tungszinsen nicht zu versteuern. 

 Diese Billigkeitsregelung gilt auch für die Ermitt-
lung des Gewerbesteuermessbetrags. 
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 Im Bedarfsfall sind die Erstattungszinsen, die 
auf Antrag nicht besteuert werden, sachgerecht zu 
schätzen. 

Hinweise: Das BMF-Schreiben betrifft nicht die 
Festsetzung der Zinsen, d. h. die Höhe der Zinsen 
oder die Pflicht, Nachzahlungszinsen zu entrich-
ten, bzw. das Recht, Erstattungszinsen zu erhal-
ten. Es geht lediglich um die ertragsteuerliche 
Pflicht, die Erstattungszinsen zu versteuern. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Geldleistung oder Sachbezug 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat zur Ab-
grenzung zwischen einer Geldleistung und einem 
Sachbezug des Arbeitgebers Stellung genommen 
und erläutert anhand zahlreicher Beispiele, wann 
eine Geldleistung und wann ein Sachbezug, für 
den eine Freigrenze von aktuell 44 € monatlich 
gelten kann, vorliegt. 

Hintergrund: Zum Arbeitslohn gehören sowohl 
Geldleistungen als auch Sachbezüge, also Ein-
nahmen, die nicht in Geld bestehen. Das Gesetz 
gewährt derzeit bei Sachbezügen eine Freigrenze 
von monatlich 44 €, wenn der Sachbezug zusätz-
lich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn ge-
währt wird. Wird die Freigrenze um einen Cent 
überschritten, ist der gesamte monatliche Sachbe-
zug steuerpflichtig. 

Nach dem Gesetz gehören zu den Einnahmen in 
Geld auch zweckgebundene Geldleistungen, 
nachträgliche Kostenerstattungen, Geldsurrogate 
und andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag lau-
ten. Zweckgebundene Gutscheine und entspre-
chende Geldkarten sind hingegen ein Sachbezug, 
sofern sie ausschließlich zum Bezug von Waren 
oder Dienstleistungen beim Arbeitgeber oder bei 
einem Dritten berechtigen und ab dem 1.1.2022 
zusätzlich die Kriterien des Zahlungsdienstauf-
sichtsgesetzes erfüllen. 

Wesentlicher Inhalt des aktuellen BMF-
Schreibens: 

1. Zu den Sachbezügen gehören u.a. 

 die Gewährung von Kranken-, Krankentage-
geld- oder Pflegeversicherungsschutz bei Ab-
schluss einer entsprechenden Versicherung und 
Beitragszahlung durch den Arbeitgeber, 

die Gewährung von Unfallversicherungs-
schutz, soweit der Arbeitnehmer den Anspruch 
gegenüber dem Versicherungsunternehmen gel-
tend machen kann und die Beiträge nicht pauschal 
besteuert werden, 

 die Gewährung von Papier-Essensmarken und 
täglichen Zuschüssen zu Mahlzeiten (sog. digitale 
Essensmarken) sowie 

 die Gewährung von Gutscheinen oder Geldkar-
ten, die einen Bezug von Waren bzw. Dienstleis-
tungen vom Aussteller des Gutscheins aus seiner 
eigenen Produktpalette ermöglichen oder die ei-
nen Bezug von Waren bzw. Dienstleistungen aus 
einem begrenzten Kreis von Akzeptanzstellen im 
Inland ermöglichen. 

Hinweis: Hierzu gehören etwa wiederaufladbare 
Geschenkkarten für den Einzelhandel, Tankgut-
scheine oder Kundenkarten von Einkaufszentren. 
Erfasst werden auch Gutscheine oder Geldkarten, 
die sich auf eine sehr begrenzte Waren- oder 
Dienstleistungspalette (auch aus dem Ausland) 
beziehen, z. B. für Netflix oder für Bekleidung und 
Düfte. Schließlich gilt als Sachbezug auch die Ge-
währung von Gutscheinen oder Geldkarten, die für 
bestimmte soziale oder steuerliche Zwecke im In-
land eingesetzt werden (sog. Zweckkarte), z. B. 
Verzehrkarten in einer sozialen Einrichtung oder 
Behandlungskarten für ärztliche Leistungen oder 
Reha-Maßnahmen. 

2. Zu den Geldleistungen gehören u.a. 

 eine Zahlung des Arbeitgebers an den Arbeit-
nehmer bei Abschluss einer Kranken-, Kranken-
tagegeld- oder Pflegeversicherung und Beitrags-
zahlung durch den Arbeitnehmer, wenn die Zah-
lung des Arbeitgebers mit der Auflage verbunden 
ist, dass der Arbeitnehmer mit einem vom Arbeit-
geber benannten Unternehmen einen Versiche-
rungsvertrag schließt, 

 zweckgebundene Geldleistungen oder nach-
trägliche Kostenerstattungen, z. B. eine Geld-
zahlung des Arbeitgebers für den Erwerb eines 
Fahrrads oder die Erstattung des Kaufpreises für 
ein Fahrrad. 

Hinweise: Geldleistung und Sachbezug sind 
grundsätzlich steuerpflichtig. Bei einem Sachbe-
zug kann allerdings die monatliche Freigrenze von 
44 € greifen, die ab 2022 auf 50 € erhöht wird. Au-
ßerdem lässt sich der Zeitpunkt des Zuflusses bei 
einem Sachbezug nicht immer zweifelsfrei bestim-
men, wenn z. B. ein Gutschein gewährt wird. Ist 
der Gutschein beim Arbeitgeber einzulösen, 
kommt es auf den Zeitpunkt der Einlösung an. Ist 
der Gutschein bei einem Dritten einzulösen, erfolgt 
der Zufluss mit der Hingabe des Gutscheins, weil 
der Arbeitnehmer in diesem Moment einen 
Rechtsanspruch gegenüber dem Dritten erhält. 
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Fristverlängerung beim Corona-Bonus 
Die Auszahlungsfrist für den sog. Corona-Bonus 
wird erneut verlängert. Eine entsprechende Ge-
setzesänderung hat der Bundesrat am 28.5.2021 
final beschlossen. 

Hintergrund: Nach derzeitiger Rechtslage ist die 
steuerfreie Auszahlung des sog. Corona-Bonus 
an Arbeitnehmer i.H. von max. 1500 € bis zum 
30.6.2021 möglich. Diese Frist ist nun zum zwei-
ten Mal verlängert worden und zwar bis zum 
31.3.2022. 

Hinweis: Erhöht wird der Bonus durch die Firstver-
längerung nicht. Allerdings kann die Sonderzah-
lung in mehreren Teilbeträgen an Arbeitnehmer 
ausgezahlt werden. 

Vermieter 

Ermittlung der ortsüblichen Miete 
Die ortsübliche Miete, die für die Prüfung des Wer-
bungskostenabzugs bei den Vermietungseinkünf-
ten wichtig ist, ist vorrangig auf der Basis des ört-
lichen Mietspiegels zu ermitteln. Gibt es keinen 
Mietspiegel oder ist er nicht verwendbar, kann die 
ortsübliche Miete mithilfe eines öffentlich bestell-
ten und vereidigten Sachverständigen oder durch 
Auskunft aus einer Mietdatenbank oder unter Her-
anziehung mindestens dreier vergleichbarer Woh-
nungen ermittelt werden. Jede dieser drei letztge-
nannten Ermittlungsarten ist grundsätzlich gleich-
rangig. 

Hintergrund: Bei der Vermietung von Wohnungen 
fallen regelmäßig Werbungskosten an. Der Ge-
setzgeber sieht eine anteilige Kürzung der Wer-
bungskosten vor, wenn die Miete weniger als 66 % 
bzw. – seit 2021 – weniger als 50 % der ortsübli-
chen Miete beträgt. 

Hinweise: Der BFH macht deutlich, dass vorran-
gig der örtliche Mietspiegel auszuwerten ist, um 
die ortsübliche Miete zu ermitteln. Erst wenn die-
ser nicht vorhanden oder nicht verwertbar ist, darf 
auf die Mieten für drei oder mehr vergleichbare 
Wohnungen zurückgegriffen werden; es ist also 
nicht möglich, nur die Mieten für ein oder zwei ver-
gleichbare Wohnungen heranzuziehen. Der BFH 
hält damit an seiner bisherigen Rechtsprechung 
nicht mehr fest, nach der eine vergleichbare Miet-
wohnung im selben Haus als Vergleichsmaßstab 
herangezogen werden konnte. 

Gewinnerzielungsabsicht bei kleinen 
Fotovoltaikanlagen (bis zu 10kW, Inbe-

triebnahme nach 31.12.2003) 
Die Finanzverwaltung hat in dem BMF-Schreiben 
v. 2.6.2021 Regelungen zur Vereinfachung der 

ertragsteuerlichen Behandlung kleiner Photovolta-
ikanlagen und vergleichbarer Blockheizkraftwerke 
(BHKW) getroffen. Demnach können steuerpflich-
tige Personen einen schriftlichen Antrag stellen, 
dass diese kleinen Photovoltaikanlagen/BHKW 
ohne Gewinnerzielungsabsicht betrieben werden. 
Aus Vereinfachungsgründen ist hier ohne weitere 
Prüfung in allen offenen Veranlagungszeiträumen 
eine steuerlich unbeachtliche Liebhaberei zu un-
terstellen. Der Antrag wirkt auch für die nachfol-
genden Jahre. Es handelt sich um ein Wahlrecht.   

Wunstorf im Juni 2021 

Michael Frühauf, Steuerberater 
Nicole Möller, Steuerberaterin 
 
Zur allgemeinen Berichterstattung zu den öffentli-
chen Corona-Hilfen etc. verweisen wir auf unsere 
Sonderinformationen zu diesem Thema sowie auf 
unsere Webseite* 

 https://wunstorf-steuerberater.de/de/117289-Info-
Download 

* bei einem Link mit Zeilenumbruch funktioniert der Link im pdf -

Exemplar i.d.R. leider nur, wenn man auf das Ende des Links drückt. 

 

https://wunstorf-steuerberater.de/de/117289-Info-Download
https://wunstorf-steuerberater.de/de/117289-Info-Download
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Mandanten Information Gewerbe 
Ausgabe 1-2021 

Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant,  
 
das Jahressteuergesetz 2020 hat zahlreiche Änderungen gebracht über die wir bereits berichtet haben. 
Wir stellen Ihnen daher einige zusätzliche Neuigkeiten vor. 
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Unternehmer  

Sofortabschreibung für bestimmte digi-
tale Wirtschaftsgüter geplant 

Der Bund und die Länder wollen eine sofortige Ab-
schreibung bestimmter digitaler Wirtschaftsgüter 
rückwirkend zum 1.1.2021 ermöglichen. 
Hintergrund: Nach aktueller Rechtslage können 
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten ge-
ringwertiger Wirtschaftsgüter bis zu einem Betrag 
von 800 € netto sofort abgeschrieben werden. 
Eine Abschreibung über die Nutzungsdauer des 
Wirtschaftsguts über mehrere Jahre ist nicht erfor-
derlich. Bund Länder-Beschluss: Vor dem Hinter-
grund der Corona-Pandemie haben der Bund und 
die Länder am 19.1.2021 beschlossen, eine sofor-
tige Abschreibung bestimmter digitaler Wirt-
schaftsgüter rückwirkend zum 1.1.2021 zu ermög-
lichen. Damit sollen etwa die Kosten für Compu-
terhardware und Software zur Dateneingabe und -
verarbeitung künftig im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung steuerlich vollständig berücksichtigt 
werden können. Hiervon sollen auch diejenigen 
profitieren, die im Home-Office arbeiten. 
Hinweis: Die Umsetzung soll untergesetzlich ge-
regelt und damit schnell verfügbar gemacht wer-
den. Details zur geplanten Regelung sind im Mo-
ment (Stand: 19.02.2021) noch offen. Über die 
weitere Entwicklung halten wir Sie an dieser Stelle 
auf dem Laufenden. 

Steuerermäßigung für haushaltsnahe 
Dienstleistungen/Handwerkerleistungen 

Die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienst-
leistungen wird nicht für die Reinigung der Fahr-
bahn der öffentlichen Straße vor dem Haus ge-
währt. Außerdem wird die Steuerermäßigung für 
Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt nicht 
gewährt, soweit die Reparatur nicht im Haushalt 
des Steuerpflichtigen, sondern in der Werkstatt 
des Handwerkers durchführt wird. 
Hintergrund: Für haushaltsnahe Dienstleistungen 
und für Handwerkerleistungen im eigenen Haus-
halt wird eine Steuerermäßigung von 20 % der Ar-
beitskosten gewährt. Diese Ermäßigung wird also 
direkt von der Steuer abgezogen. Der maximale 
Abzugsbetrag beläuft sich auf 4.000 € bei haus-
haltsnahen Dienstleistungen und auf 1.200 € bei 
Handwerkerleistungen. 
Sachverhalt: Der Kläger zahlte im Streitjahr ca. 
100 € für die öffentliche Straßenreinigung. Außer-
dem ließ er sein Hoftor durch einen Handwerker 
reparieren, der die Reparatur in seiner Werkstatt 
durchführte und danach das Tor wieder auf dem 
Grundstück des Klägers einbaute. Die Lohnkosten 
betrugen ca. 980 €. Der Kläger machte für beide 
Posten jeweils 20 % als haushaltsnahe Dienstleis-
tungen bzw. Handwerkerleistungen geltend. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) ver-
wies die Sache zur weiteren Prüfung an das Fi-
nanzgericht zurück: 
Die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienst-
leistungen setzt voraus, dass die Dienstleistung 
im Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht wird. 
Hierzu können auch Dienstleistungen gehören, 
die außerhalb der Grundstücksgrenze erbracht 
werden, sofern ein räumlicher Zusammenhang 
zum Haushalt besteht und die Tätigkeit üblicher-
weise von einem Mitglied des Haushalts erbracht 
wird, z. B. die Reinigung des Gehwegs vor dem 
Grundstück des Steuerpflichtigen. Die Reinigung 
der Fahrbahn vor dem Grundstück wird üblicher-
weise nicht von Mitgliedern des Haushalts er-
bracht. Zudem fehlt es bei der Fahrbahn am räum-
lich-funktionalen Zusammenhang zum Haushalt; 
dieser Zusammenhang endet an der Bordstein-
kante des öffentlichen Gehwegs vor dem selbst-
genutzten Haus. Das FG muss nun ermitteln, ob 
in dem Betrag von 100 € auch ein Anteil für die 
Reinigung des öffentlichen Gehwegs enthalten 
war; dieser Anteil wäre – anders als der Anteil für 
die Reinigung der Fahrbahn – steuerbegünstigt. 
Die Reparatur des Hoftores ist grundsätzlich nicht 
steuerbegünstigt, da die Reparatur nicht im Haus-
halt des Klägers durchgeführt worden ist, sondern 
in der Werkstatt des Handwerkers. Es fehlt damit 
an dem räumlichen Zusammenhang zum Haus-
halt, so dass lediglich ein funktionaler Zusammen-
hang besteht. Es genügt nicht, dass die Leistung 
teilweise im Haushalt des Steuerpflichtigen oder 
für den Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht 
wird. Ferner kommt es nicht darauf an, ob der 
Leistungserfolg im Haushalt des Steuerpflichtigen 
eintritt oder ob die Handwerkerleistung auch im 
Haushalt des Steuerpflichtigen hätte durchgeführt 
werden können. Soweit die Handwerkerleistung 
auf dem Grundstück des Steuerpflichtigen er-
bracht worden ist, z. B. der Einbau und Ausbau 
des Tores, kommt eine anteilige Steuerermäßi-
gung in Betracht. Das FG muss den entsprechen-
den Anteil nun ermitteln. 
Hinweise: Bei Handwerkerleistungen ist nicht der 
gesamte Rechnungsbetrag begünstigt, sondern 
nur der auf die Arbeitskosten entfallende Anteil. 
Die Steuerermäßigung wird also nicht für Ersatz-
teile oder das Material gewährt. 

Baukindergeld soll verlängert werden 

Der Förderzeitraum für die Gewährung von Bau-
kindergeld soll verlängert werden: Sofern Sie zwi-
schen dem 1.1.2018 und dem 31.3.2021 (bisher 
31.12.2020) Ihren Kaufvertrag unterzeichnet, eine 
Baugenehmigung erhalten haben oder der frü-
hestmögliche Baubeginn Ihres – nach dem jewei-
ligen Landesbaurecht – nicht genehmigungspflich-
tigen Vorhabens in diesen Zeitraum fällt, können 
Sie einen Antrag auf Baukindergeld stellen. 
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Voraussetzung ist u. a., dass Ihr Haushaltsein-
kommen bei einem Kind maximal 90.000 € beträgt 
(plus 15.000 € für jedes weitere Kind).  
Anträge können online im KfW-Zuschussportal un-
ter https://public.kfw.de/zuschussportal-web/ ge-
stellt werden. Dort finden Sie auch Informationen 
zu den weiteren Voraussetzungen des Baukinder-
geldes und zur Förderhöhe („Zuschuss 424“). 
Hinweis: Die Verlängerung des Förderzeitraums 
wird mit dem Inkrafttreten des Bundeshaushalts 
2021 wirksam. Das Baukindergeld kann nach Ein-
zug in die neue Immobilie (maßgeblich ist der in 
der Meldebescheinigung genannte Tag) im Rah-
men der 6-monatigen Antragsfrist bis zum 
31.12.2023 beantragt werden. 

Kosten für Corona-Tests 
Übernimmt der Arbeitgeber die Kosten von Covid-
19-Tests (PCR- und Antikörper-Tests), wird es von 
der Finanzverwaltung nicht beanstandet, von ei-
nem ganz überwiegend eigenbetrieblichen Inte-
resse des Arbeitgebers auszugehen. Die Kosten-
übernahme ist damit kein Arbeitslohn. Dies hat 
das Bundesfinanzministerium (BMF) kürzlich klar-
gestellt. 

ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

 Wichtige Regelungen des JStG 2020 
Ende des Jahres wurde das sog. Jahressteuerge-
setz 2020 verkündet. Anbei einige wichtige Rege-
lungen im Überblick: 
Einführung einer Home-Office-Pauschale 
Mit der Home-Office-Pauschale als Teil des Ar-
beitnehmer-Pauschbetrags wird für die Jahre 
2020 und 2021 eine steuerliche Berücksichtigung 
der Heimarbeit ermöglicht. Die Neuregelung sieht 
einen pauschalen Abzug von 5 €/Tag, maximal 
600 € im Jahr als Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten vor. Die Pauschale wird nur für die 
Tage gewährt, an denen ausschließlich zu Hause 
gearbeitet wurde. Fahrtkosten (z. B. die Entfer-
nungspauschale) sind für diese Tage grundsätz-
lich nicht abziehbar. Aufwendungen für eine Jah-
reskarte für öffentliche Verkehrsmittel sind unab-
hängig davon abziehbar, wenn diese in Erwartung 
der Benutzung für den Weg zur Arbeit erworben 
wurde. 
Hinweis: Die Home-Office-Pauschale wird auf den 
Werbungskostenpauschbetrag (derzeit 1.000 €) 
angerechnet, also nicht zusätzlich gewährt. 

Verlängerung der befristeten Steuerbefreiung 
von Arbeitgeberzuschüssen zum Kurzarbeiter-
geld 
Die im letzten Jahr eingeführte begrenzte und be-
fristete Steuerbefreiung der Zuschüsse des Arbeit-
gebers zum Kurzarbeitergeld und zum Saison-
Kurzarbeitergeld wird um ein Jahr verlängert. Die 
Steuerfreiheit gilt damit für 

Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 29.2.2020 
beginnen und vor dem 1.1.2022 enden. 

Aufhebung der befristeten Erhöhung des Entlas-
tungsbetrags für Alleinerziehende 
Mit dem „Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz“ 
wurde der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 
für die Jahre 2020 und 2021 mit der Anhebung auf 
4.008 € gut verdoppelt. Die Befristung für die 
Jahre 2020 und 2021 wird aufgehoben, sodass die 
Erhöhung dauerhaft ab dem Jahr 2022 gilt. 

Verlängerung der Frist zur Auszahlung des 
Corona-Bonus an Arbeitnehmer 
Die Möglichkeit zur steuerfreien Auszahlung eines 
Corona-Bonus i.H. von bis zu 1.500 € – zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn – wird bis 
zum 30.6.2021 verlängert. Weil die steuerfreie 
Auszahlung zunächst vom 1.3. bis zum 
31.12.2020 befristet war, wäre beispielsweise ein 
erst im ersten Halbjahr 2021 ausgezahlter Pflege-
bonus nicht mehr steuerbegünstigt gewesen. 
Hinweis: Die Ausdehnung des Zeitraums führt 
nicht dazu, dass im ersten Halbjahr 2021 noch-
mals 1.500 € steuerfrei ausgezahlt werden kön-
nen. 

Günstig vermieteter Wohnraum  
Bei der verbilligten Vermietung einer Wohnung zu 
weniger als 66 % der ortsüblichen Miete können 
Vermieter die auf diesen – entgeltlichen – Anteil 
entfallenden Werbungskosten von den Mietein-
nahmen abziehen. Ab 1.1.2021 wird die Grenze 
für die generelle Aufteilung der Wohnraumüber-
lassung in einen entgeltlich und in einen unentgelt-
lich vermieteten Teil auf 50 % der ortsüblichen 
Miete herabgesetzt. Damit können vor allem Ver-
mieter, die im Interesse des Fortbestands ihrer oft 
langjährigen Mietverhältnisse davon Abstand neh-
men, regelmäßige Mieterhöhungen vorzunehmen, 
auch bei verbilligter Wohnraumüberlassung mit 
Einkünfteerzielungsabsicht von ihren Mieteinnah-
men vollumfänglich ihre Werbungskosten abzie-
hen, wenn das Entgelt mindestens 50 % der orts-
üblichen Miete beträgt. 
Hinweis: Für den Grenzbereich zwischen 50 und 
66 % der ortsüblichen Miete gibt es gesonderte 
Regelungen, welche die Prüfung einer Totalüber-
schussprognose betreffen. 

Anhebung der Freigrenze für Sachbezüge ab 
2022 
Die Freigrenze für Sachbezüge wird ab dem 
nächsten Jahr (1.1.2022) von 44 € auf 50 € ange-
hoben. 

Neue einheitliche Gewinngrenze und Verbesse-
rungen für Investitionsabzugsbeträge 
Mit Investitionsabzugsbeträgen können unter be-
stimmten Voraussetzungen Abschreibungen für 
künftige Investitionen in bewegliche Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens in ein vor dem 

https://public.kfw.de/zuschussportal-web/
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Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt liegen-
des Wirtschaftsjahr vorgezogen werden. So wird 
in dem betreffenden Jahr die Steuerbelastung ge-
mindert. Die bislang maßgebenden unterschiedli-
chen Betriebsgrößengrenzen als Voraussetzung 
für die Inanspruchnahme von Investitionsabzugs-
beträgen werden durch eine für alle Einkunftsarten 
geltende Gewinngrenze von 200.000 € ersetzt. 
Die neue einheitliche Gewinngrenze gilt auch für 
die Inanspruchnahme von Sonderabschreibungen 
zur Förderung kleiner und mittlerer Betriebe. Fer-
ner werden die begünstigten Investitionskosten 
von 40 % auf 50 % erhöht. Zudem können künftig 
Investitionsabzugsbeträge und Sonderabschrei-
bungen auch für vermietete begünstigte Wirt-
schaftsgüter uneingeschränkt in Anspruch genom-
men werden. Die Änderungen gelten rückwirkend 
ab dem VZ 2020. 

Stärkung von Vereinen und des Ehrenamts 
Auch im Gemeinnützigkeitsrecht gibt es ab 2021 
Änderungen. Konkret werden 
• der Übungsleiterfreibetrag von 2.400 € auf 
3.000 € und die Ehrenamtspauschale von 720 € 
auf 840 € erhöht, 
• der vereinfachte Spendennachweis bis zum Be-
trag von 300 € ermöglicht (bisher 200 €), 
• die Einnahmegrenze zum wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb für gemeinnützige Organisationen 
auf 45.000 € erhöht, 
• die Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung für 
kleine Körperschaften abgeschafft und die Mittel-
weitergabe unter gemeinnützigen Organisationen 
rechtssicher ausgestaltet sowie 
• die Zwecke „Klimaschutz“, „Freifunk“ und „Orts-
verschönerung“ als gemeinnützig eingestuft.  

Verlängerung der Steuererklärungsfris-
ten 

Der Gesetzgeber hat die Abgabefrist für die Steu-
ererklärungen 2019 für steuerlich vertretene Steu-
erpflichtige vom 28.2.2021 auf den 31.8.2021 zu 
verschieben. Korrespondierend wird der Beginn 
des Verzinsungszeitraums für 2019 vom 1.4.2021 
auf den 1.10.2021 verschoben. Grund hierfür ist 
die Überlastung der Steuerberater aufgrund der 
Mitwirkung bei den Anträgen auf Bewilligung von 
Corona-Hilfen. 
Hinweise: Die Verschiebung des Verzinsungszeit-
raums ist für Steuerpflichtige, die eine Erstattung 
erwarten, nachteilig, für Steuerpflichtige, die nach-
zahlen müssen, vorteilhaft. 

Stundung und Vollstreckungsschutz 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat aufgrund 
der Corona-Krise den Schutz der Steuerzahler bei 
Steuernachzahlungen, Vorauszahlungen und 
Vollstreckung verlängert. Steuerpflichtige, die von 
der Corona-Krise betroffen sind, erhalten auf An-
trag Stundung, können ihre Vorauszahlungen 

anpassen und auf Antrag Vollstreckungsschutz er-
langen. 
In Verlängerung der bisherigen Regelungen gilt Fol-
gendes: Die Erleichterungen gelten für Steuer-
pflichtige, die unmittelbar und nicht unerheblich 
von der Corona-Krise betroffen sind. 
Stundung: Steuern, die bis zum 31.3.2021 fällig 
werden, können bis zum 30.6.2021 zinsfrei ge-
stundet werden, wenn bis zum 31.3.2021 ein ent-
sprechender Antrag gestellt wird. An die Begrün-
dung des Stundungsantrags sind keine hohen An-
forderungen zu stellen, und der Antrag ist nicht 
wegen fehlenden Nachweises des Werts der ent-
standenen Schäden abzulehnen. 
Hinweis: Die Stundung kann bis zum 31.12.2021 
verlängert werden, wenn eine Ratenzahlung ver-
einbart wird. 
Vollstreckungsschutz: Auf Mitteilung des Voll-
streckungsschuldners wird Vollstreckungsauf-
schub bis zum 30.6.2021 für Steuern gewährt, die 
bis zum 31.3.2021 fällig sind. Die Säumniszu-
schläge, die bis zum 30.6.2021 entstehen, sind 
grundsätzlich zu erlassen. 
Hinweis: Wird eine Ratenzahlung vereinbart, ist 
eine Verlängerung des Vollstreckungsaufschubs 
bis zum 31.12.2021 möglich. 
Vorauszahlungen: Steuerpflichtige können einen 
Antrag auf Anpassung der Einkommen- und Kör-
perschaftsteuervorauszahlungen für 2021 stellen. 
An die Begründung des Antrags sind keine stren-
gen Anforderungen zu stellen. 
Hinweise: Eine Definition, wann man unmittelbar 
und nicht unerheblich von der Corona-Krise be-
troffen ist, fehlt in dem Schreiben des BMF. Hier 
wird man allerdings keine strengen Anforderungen 
stellen müssen, so dass z. B. der Hinweis auf die 
Zugehörigkeit zu einer von der Corona-Pandemie 
besonders betroffenen Branche (z. B. Restau-
rants, Messebau, Tourismusunternehmen) oder 
auf Beschränkungen des Betriebs aufgrund der 
Corona-Maßnahmen (z. B. Kurzarbeit) genügen 
müsste. Ist der Steuerpflichtige nicht unmittelbar 
und auch nicht unerheblich von der Corona-Krise 
betroffen, kann nach allgemeinen Grundsätzen 
eine Stundung oder Vollstreckungsschutz bean-
tragt werden. Hier sind dann aber die üblichen, 
d. h. strengeren Nachweispflichten zu erfüllen. 

Wunstorf im März 2021 

Michael Frühauf, Steuerberater 

Nicole Möller, Steuerberaterin 

 

Zur allgemeinen Berichterstattung zu den Corona-
Soforthilfen etc. verweisen wir auf unsere Sonder-
informationen zu diesem Thema sowie auf unsere 
Webseite 
 https://wunstorf-steuerberater.de/de/117289-Info-
Download 

https://wunstorf-steuerberater.de/de/117289-Info-Download
https://wunstorf-steuerberater.de/de/117289-Info-Download
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Mandanten Information Gewerbe  
Jahresanfangsinfo 2021 

Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant, 

2020 war ganz klar ein Ausnahmejahr, nicht nur, was das Steuerrecht anbelangt. Bis März 2020 ging alles 
fast noch seinen gewohnten Gang, doch spätestens mit den ersten Lockdown-Anordnungen gab es wohl 
kaum jemanden, der nicht von den bundesweiten Einschränkungen betroffen war.  

Derzeit leben wir in einer Unsicherheit, die zur neuen Normalität im Ausnahmezustand geworden ist. Das 
gesamte Ausmaß insbesondere der wirtschaftlichen Folgen der Krise ist noch nicht absehbar. Entspre-
chend ist auch diese Mandanten-Information zum Jahresbeginn nur eine Momentaufnahme, denn wir wis-
sen nicht mit Sicherheit, was bis Ende dieses Jahres noch passieren kann.  

Vom Gesetzgeber wurden im Laufe des vergangenen Jahres unter anderem zwei Corona-Steuerhilfe-
gesetze auf den Weg gebracht, die einige wichtige Entlastungen enthalten. Wir werden darüber hinaus 
noch weitere getroffene Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie thematisieren, die zum Jahres-
wechsel 2020/2021 für Sie relevant geworden sind, zum Beispiel die geplanten Änderungen beim Kurz-
arbeitergeld und im Insolvenzrecht.  

Um die Krise samt ihren Auswirkungen beherrschbar zu machen, sollten wir uns von ihr aber nicht das 
Leben diktieren lassen. Deshalb stellen wir Ihnen in unserer Mandanten-Information gern auch die unauf-
geregten Details von Rechtsprechung und Gesetzgebung vor, die in Zukunft eine Rolle für Sie spielen 
werden.  

So vermittelt beispielsweise das Jahressteuergesetzes 2020 (JStG) fast schon den Eindruck von „busi-
ness as usual“ und umfasst geplante Neuregelungen, die teils steuerliche Nachteile, teils auch enorme 
Entlastungen für Sie als Steuerzahler beinhalten. Das Übliche eben …   
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I. Tipps und Hinweise für Unternehmer  

Befristete Mehrwertsteuersenkung  

1 Gültige Mehrwertsteuersätze 2020/2021  
Bekanntermaßen wurden die Mehrwertsteuers-
ätze zum 01.07.2020 von 19 % auf 16 % beim Re-
gelsteuer- und von 7 % auf 5 % beim ermäßigten 
Steuersatz abgesenkt. Diese Umstellung hat 
viele Unternehmen vor große Herausforderungen 
gestellt, zumal es viele Spezialregelungen gibt. 
Umsätze im rein unternehmerischen Bereich 
konnten aufgrund einer Übergangsregelung noch 
bis einschließlich 31.07.2020 mit den bisherigen 
Steuersätzen abgerechnet werden.  
Zum Jahreswechsel ist allerdings eine erhöhte 
Wachsamkeit geboten: So dürfen es Unterneh-
mer keinesfalls verpassen, die abgesenkten 
Steuersätze von 16 % bzw. 5 % nach dem 
31.12.2020 wieder rückgängig zu machen. Für 
Leistungen, die nach dem 31.12.2020 erbracht 
werden, müssen dann wieder 19 % bzw. 7 % be-
rechnet werden. Das sollten Unternehmer auch 
entsprechend für Eingangsrechnungen im Rah-
men des Vorsteuerabzugs beachten. Doch auch 
hier gibt es einige Ausnahmen!  
 
Bitte beachten Sie: Die neuen Mehrwertsteuers-
ätze gelten auch für die Besteuerung innerge-
meinschaftlicher Erwerbe und bei Leistungen, die 
unter die Um-kehr der Steuerschuldnerschaft fal-
len (z.B. sonstige Leistungen ausländischer Unter-
nehmer oder Bauleistungen). 

Ausführung der Leistung  
Für die Anwendung des richtigen Steuersatzes 
kommt es entscheidend darauf an, wann die ent-
sprechende Leistung als ausgeführt gilt. Bei 
Warenlieferungen, die versendet oder befördert 
werden, ist der Umsatz mit Beginn der Versen-
dung oder Beförderung ausgeführt. Dienstleistun-
gen (sonstige Leistungen) gelten grundsätzlich im 
Zeitpunkt ihrer Vollendung als ausgeführt. 
Wenn eine sonstige Leistung in abgrenzbare 
Teilleistungen aufgeteilt ist, gilt die sonstige 
Leistung jeweils mit Fertigstellung der einzel-
nen Teilleistung als ausgeführt. Teilleistungen 
können bei sonstigen Leistungen (nicht Werkliefe-
rungen oder -leistungen) grundsätzlich schon 
durch die Zahlungsweise vereinbart werden, zum 
Beispiel ein Einjahresvertrag für ein Fitnessstudio. 
Ist eine monatliche Zahlung vereinbart, ist der ein-
zelne Monat ein abgeschlossener (Teil-)Leis-
tungszeitraum; die sonstige Leistung ist am letzten 
Tag des Monats erbracht.  
Beispiel Warenlieferung: A hat bereits am 
30.09.2020 bei Autohändler B einen neuen Fir-
men-Pkw für 50.000 € + 16 % Umsatzsteuer 
(8.000 €) bestellt. Als Liefertermin war eigentlich 

der 01.12.2020 geplant. Die Auslieferung verzö-
gert sich, so dass das Fahrzeug erst am 
02.02.2021 an A ausgeliefert werden kann.  

Lösung: Da die Auslieferung erst am 02.02.2021 
erfolgt, gilt hier entsprechend der Steuersatz von 
19 %. Entsprechend muss A nun eine Umsatz-
steuer von 9.500 € statt 8.000 € (im Fall der Aus-
lieferung bis zum 31.12.2020) zahlen. Auf der 
Rechnung hat B auch den höheren Betrag auszu-
weisen. 

Anzahlungen und Vorauszahlungen  
Im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuersen-
kung ist es zudem wichtig, Anzahlungsrechnun-
gen umsatzsteuerlich korrekt abzubilden. Wenn 
Anzahlungsrechnungen im Zeitraum zwischen 
dem 01.07.2020 und dem 31.12.2020 für Leistun-
gen ausgestellt werden, die erst nach dem 
31.12.2020 ausgeführt werden, gelten für die ge-
samten Leistungen wieder die erhöhten Steuers-
ätze von 19 % bzw. 7 %.  
Wurden zuvor Anzahlungsrechnungen mit 16 % 
bzw. 5 % gestellt, muss in der Schlussrechnung 
auf die erhöhten Steuersätze korrigiert werden. Es 
ist aber auch möglich, in Anzahlungsrechnungen 
für Leistungen, die erst nach dem 31.12.2020 voll-
ständig erbracht werden, bereits den (wieder er-
höhten bzw. regulären) Steuersatz von 19 % oder 
7 % auszuweisen. In diesem Fall muss dann keine 
zusätzliche Korrektur in der Schlussrechnung er-
folgen. Bei einer Vorauszahlungsrechnung zwi-
schen dem 01.07.2020 und dem 31.12.2020 für 
Leistungen, die erst nach dem 31.12.2020 er-
bracht werden, bei der keine Schlussrechnung er-
folgt, muss die Rechnung ebenfalls auf die nach 
dem 31.12.2020 geltenden höheren Steuersätze 
korrigiert werden.  

Restaurations- und Verpflegungsdienstleis-
tungen  

Durch das Gesetz zur Umsetzung steuerlicher 
Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-
Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) wurde der Steu-
ersatz für Speisen bei Restaurations- und Verpfle-
gungsdienstleistungen zunächst zeitlich befristet 
von regulär 19 % auf 7 % herabgesetzt. Diese 
Senkung sollte jedoch nicht nur die Speisenab-
gabe bei Restaurant- oder Imbissbesuchen um-
fassen, sondern gilt auch für Speisenabgaben 
des Lebensmitteleinzelhandels und von Cate-
ringunternehmen, Bäckereien und Metzge-
reien. Voraussetzung hierfür ist, dass verzehrfer-
tig zubereitete Speisen abgegeben werden. Der 
niedrigere Steuersatz gilt vom 01.07.2020 bis 
zum 30.06.2021 (ab dem 01.07.2021 gilt wieder 
der reguläre Umsatzsteuersatz von 19 %) und da-
mit länger als die „normale“ Mehrwertsteuersen-
kung.  
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Hinweis: Ausgenommen von dieser Senkung sind 
allerdings Getränke. Bei Kombiangeboten aus Ge-
tränken und Speisen gestattet das Bundesfinanz-
ministerium (BMF) eine pauschale Aufteilung von 
30 % für Getränke und 70 % für die gereichten 
Speisen.  

Durch die weitere Absenkung des ermäßigten 
Steuersatzes von 7 % auf 5 % zum zweiten Halb-
jahr 2020 ist der Steuersatz auf Restaurations- 
und Verpflegungsdienstleistungen noch günstiger 
geworden. Die ohnehin schon reduzierten Steu-
ersätze bei Speisen verminderten sich somit zum 
01.07.2020 von 7 % auf 5 %. Der Steuersatz bei 
der Abgabe von Getränken wurde im Zuge des-
sen bis zum 31.12.2020 auf 16 % reduziert. Für 
den Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 30.06.2021 
soll sich der Umsatzsteuersatz für Speisen dann 
wieder auf 7 % erhöhen. Ab dem 01.07.2021 steigt 
dieser wieder regulär auf 19 % für Speisen, die di-
rekt an Ort und Stelle zum Verzehr abgegeben 
werden (also z.B. in Restaurants). 

Neuerungen bei der Gewerbesteuer  

2 Verbesserte Gewerbesteueranrechnung  
Die bei einem Gewerbebetrieb gezahlte Gewerbe-
steuer kann zumindest teilweise auf die Einkom-
mensteuer des Unternehmers angerechnet wer-
den. Ebenso ist dies bei der Einkommensteuer 
von Gesellschaftern gewerblich tätiger Personen-
gesellschaften möglich. Die Regelung gilt aller-
dings nur für natürliche Personen, juristische Per-
sonen können die Anrechnung nicht nutzen.  

Der Ermäßigungsfaktor betrug bis dato das 3,8fa-
che des Gewerbesteuermessbetrags. Bei einem 
Gewerbesteuerhebesatz von mehr als 380 % war 
gegebenenfalls ein Teil der Gewerbesteuer nicht 
anrechenbar (Anrechnungsüberhang). Im Zuge 
des am 29.06.2020 von der Bundesregierung ver-
abschiedeten Zweiten Corona-Steuerhilfegeset-
zes wurde der Anrechnungsfaktor nun auf 4,0 
erhöht. Bis zu einem Hebesatz von 400 % können 
damit im Einzelfall Personenunternehmer vollstän-
dig von der Gewerbesteuer entlastet werden. 

Hinweis: Die Regelung ist seit dem Veranla-
gungszeitraum 2020 anzuwenden und gilt unbe-
fristet.  

Höherer Freibetrag für gewerbesteuerliche 
Hinzurechnung  

Finanzierungsaufwendungen (z.B. Zinsen für 
langfristige Darlehen, Zahlungen an stille Gesell-
schafter, aber auch Aufwendungen für Mieten und 
Leasing) werden dem Gewerbeertrag zum Teil 
wieder hinzugerechnet, wodurch sich dieser und 
gegebenenfalls auch die zu zahlende 

Gewerbesteuer erhöht. Die Aufwendungen wer-
den generell nur zu 25 % bei der Hinzurechnung 
berücksichtigt. Einzelne Aufwendungen, zum Bei-
spiel für unbewegliches Vermögen (Mieten für 
Grundstücke usw.), werden nur mit 50 % ange-
setzt. Bisher galt für Hinzurechnungen von Finan-
zierungsaufwendungen ein Freibetrag von 
100.000 € im Jahr. Bis zu dieser Höhe war die Hin-
zurechnung von Finanzierungsaufwendungen 
steuerlich unbeachtlich. Im Rahmen des Zweiten 
Corona-Steuerhilfegesetzes wurde der Freibe-
trag auf 200.000 € pro Jahr verdoppelt.  

Hinweis: Gerade aufgrund der Corona-Krise ha-
ben viele Unternehmen einen erhöhten Bedarf an 
Finanzierungen, die natürlich auch immer Zinsauf-
wand bedeuten. Die Neuregelung schafft hier ge-
wisse Spielräume hinsichtlich der Gewerbesteuer. 
Wir erläutern Ihnen gern die Details!  

Profitieren können von der (verminderten) Gewe-
besteuerhinzurechnung in erster Linie Kapitalge-
sellschaften. Nur die Aufwendungen, die über den 
Freibetrag hinaus gehen, erhöhen den Gewerbe-
ertrag. 

Sonderabschreibung von Betriebsver-
mögen  

3 Zeitlich begrenzte Einführung der degres-
siven Absetzung für Abnutzung  

Für in den Jahren 2020 und 2021 angeschaffte o-
der hergestellte bewegliche Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens wurde mithilfe des Zweiten 
Corona-Steuerhilfegesetzes die Möglichkeit einer 
degressiven Absetzung für Abnutzung (AfA) 
wiederbelebt. Somit sind unter Umständen höhere 
Abschreibungen möglich, was zu niedrigeren 
steuerpflichtigen Einkommen führt.  

Als bewegliche Wirtschaftsgüter gelten gegebe-
nenfalls auch größere Produktionsanlagen. Bei 
Gebäuden hingegen scheidet die erhöhte Ab-
schreibung aus. Bei der degressiven AfA erfolgt 
die prozentuale Minderung immer ausgehend vom 
Restbuchwert des Wirtschaftsguts, während bei 
der linearen AfA ein jährlich gleichbleiben-der Be-
trag als Aufwand berücksichtigt wird.  

Beispiel: Anschaffung eines Pkw zum 01.01.2020 
für 100.000 €, Nutzungsdauer: sechs Jahre  
AfA linear 2020:  
100.000 €/6 Jahre = 16.666 € 

AfA degressiv 2020:  
16.666 x 2,5 = 41.665 €  
jedoch nicht mehr als 25 % der Anschaffungskos-
ten von 100.000 € bzw. des jeweiligen Restbuch-
wertes →degressive AfA 25.000 €  
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Insgesamt ergibt sich also für das Jahr 2020 ein 
Vorteil von 8.334 €. In späteren Jahren sinkt die 
Bemessungsgrundlage der degressiven AfA je-
weils, da die Anschaffungskosten als Grundlage 
immer um die AfA-Beträge der Vorjahre gemindert 
werden. Die jeweilige Jahres-AfA wird also immer 
vom jeweiligen Restbuchwert des Vorjahres be-
rechnet. Durch die degressive Abschreibung ent-
stehen so in den ersten Jahren gegenüber der li-
nearen AfA höhere Abschreibungen, es wird im 
Ergebnis Potential zur Steuerminderung zeitlich 
vorgezogen. Der Übergang zur linearen AfA ist je-
doch jederzeit möglich.   

Neuerungen bei steuerlichen Gestal-
tungsmitteln  

4 Verlängerte Investitionszeiträume  
Investitionsabzugsbeträge  

Durch den Investitionsabzugsbetrag nach § 7g 
Einkommensteuergesetz (EStG) können kleinere 
und mittlere Unternehmen den steuerlichen Auf-
wand für geplante Investitionen vorwegneh-
men. Insgesamt ist ein gewinnmindernder Abzug 
von 40 % der Aufwendungen vorab möglich. Da-
nach gilt bisher eine dreijährige Investitionsfrist 
zur Anschaffung/Herstellung des entsprechenden 
Wirtschaftsguts. Erfolgt in diesem Zeitraum keine 
Anschaffung/Herstellung, muss der ursprüngliche 
Abzug im Veranlagungsjahr seiner Bildung rück-
gängig gemacht werden, und es fallen Nachzah-
lungszinsen von 6 % pro Jahr auf die Steuernach-
zahlung an.  

Die Frist für Investitionsabzugsbeträge, deren 
dreijährige Investitionsfrist 2020 ausläuft, ist im 
Zuge des Zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes 
auf vier Jahre verlängert worden. Unternehmen 
haben also bis zum 31.12.2021 Zeit für entspre-
chende Investitionen. Von dieser Fristverlänge-
rung profitieren demnach Steuerpflichtige, die 
planmäßig 2020 in ein entsprechendes Wirt-
schaftsgut investieren wollten, dies aber aufgrund 
der Corona-Krise nicht mehr konnten oder wollten. 

Reinvestitionsrücklage  
Werden bestimmte Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens verkauft (u.a. Grund und Boden, Ge-
bäude und Anteile an Kapitalgesellschaften), kön-
nen die Gewinne hieraus zunächst steuerfrei ge-
mäß § 6b EStG in eine Rücklage eingestellt wer-
den. Diese muss innerhalb von vier Jahren auf neu 
angeschaffte oder hergestellte Ersatzwirtschafts-
güter (z.B. Grund und Boden, Gebäude und An-
teile an Kapitalgesellschaften) übertragen wer-
den. Die Rücklage mindert dann die Anschaf-
fungs- bzw. Herstellungskosten des Reinvestiti-
onsguts. Dadurch bilden sich wiederum sofort 

stille Reserven, bzw. es kommt in den Folgejahren 
zu einer niedrigeren Abschreibung. Die Regelung 
bewirkt also eine langfristige Steuerstundung. Die 
Frist zur Übertragung wurde nun für 2020 aus-
laufende Investitionszeiträume um ein Jahr 
verlängert. 

5 Weitere geplante Verbesserungen beim 
Investitionsabzugsbetrag  

Die Bundesregierung hat Ende Dezember 2020 
das JStG 2020 beschlossen.  

Beim Investitionsabzugsbetrag gibt es tiefgrei-
fende Änderungen zugunsten von Unterneh-
men. Künftig werden auch zur Vermietung ge-
dachte Wirtschaftsgüter begünstigt. Die be-
günstigten Investitionskosten, mit denen der Ab-
zug vorgenommen werden kann, werden von 40 
% auf 50 % angehoben. Es soll außerdem für alle 
Einkunftsarten (bei bilanzierenden Unternehmen, 
bei Land- und Forstwirten sowie Einnahmenüber-
schussrechnungen) eine einheitliche Gewinn-
grenze von 200.000 € gelten. Bislang galten für 
die Anwendung des Investitionsabzugsbetrags je 
nach Einkunftsart und Gewinnermittlungsmethode 
unterschiedliche Voraussetzungen.  

Hinweis: Die Änderungen gelten erstmals für In-
vestitionsabzugsbeträge und Sonderabschreibun-
gen, die in nach dem 31.12.2019 endenden Wirt-
schaftsjahren in Anspruch genommen werden. 

Steuerliche Nutzung von Verlusten  

6 Erweiterte Möglichkeiten zum Verlust-
rücktrag  

Durch den steuerlichen Verlustrücktrag ist es mög-
lich, Verluste eines Jahres mit Gewinnen des Vor-
jahres zu verrechnen. Hierfür galt bislang ein 
Höchstbetrag von 1 Mio. € bei Einzelveranla-
gung und von 2 Mio. € bei Zusammenveranla-
gung.  

Für juristische Personen, insbesondere Kapitalge-
sellschaften (z.B. GmbHs), galt ein Höchstbetrag 
von 1 Mio. €. Für Verluste des Jahres 2020 und 
2021 wird die Höchstgrenze nun für die Einzel-
veranlagung und für juristische Personen auf 5 
Mio. € angehoben und für die Zusammenver-
anlagung auf 10 Mio. €. Ab 2022 sollen dann für 
den Verlustrücktrag aus heutiger Sicht wieder die 
vorherigen Werte gelten. 

Es ist also möglich, zum Beispiel Corona be-
dingte Verluste mit Gewinnen der Vorjahre in 
einem erhöhten Maße auszugleichen. Wenn in 
den Vorjahren bereits Steuern gezahlt wurden, 
kommt es durch den Verlustrücktrag zu entspre-
chenden Erstattungen. 
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Weitere Corona bedingte Erleichterun-
gen  

7 Verlängerung der Überbrückungshilfe  
Die Überbrückungshilfe hat für die von der 
Corona-Pandemie betroffenen Unternehmen die 
im Jahr 2020 bereits unterjährig gewährten Sofort-
maßnahmen von Bund und Ländern abgelöst bzw. 
ergänzt. Die Überbrückungshilfe soll generell die 
Belastung durch laufende Betriebsausgaben 
der von der Pandemie betroffenen Unterneh-
men abmildern. Hierfür wird grundsätzlich auf ei-
nen Vergleich mit den entsprechenden Kennzah-
len des Vorjahres abgestellt. Die möglichen För-
derbeträge sind dabei nach der Höhe des Umsatz-
einbruchs und der Größe des Unternehmens ge-
staffelt. Der Antrag wird über einen „prüfenden 
Dritten“ (Steuerberater, Rechts-anwalt, Wirt-
schaftsprüfer) gestellt.  

Die erste Phase der Überbrückungshilfe galt für 
die Fördermonate Juni bis August 2020, die An-
tragstellung war spätestens bis zum 09.10.2020 
vorzunehmen. Die zweite Phase der Überbrü-
ckungshilfe für die Fördermonate September bis 
Dezember 2020 ist nun angelaufen. Seit dem 
20.10.2020 können entsprechende Anträge (die 
Antragsfrist endet am 31.01.2021) gestellt wer-
den.  

Gestaltungshinweis: Für die zweite Phase wur-
den die Zugangsbedingungen abgesenkt und die 
Förderung wurde ausgeweitet. Auch Unterneh-
men, die weniger massive Einbrüche erlitten ha-
ben, können nun also gegebenenfalls profitieren.  

Bitte melden Sie sich bei uns, wir erläutern Ihnen 
sehr gern die Details zur Überbrückungshilfe II.  

Praxistipp: Ergeben sich Abweichungen von der 
Umsatzprognose, sind zu viel gezahlte Zuschüsse 
zurückzuzahlen. Sowohl bei der Überbrückungs-
hilfe als auch bei den Soforthilfeprogrammen wird 
es im Nachgang zu den Anträgen zu entsprechen-
den Prüfungen durch die Behörden kommen. Bei 
der Schätzung des Umsatzeinbruchs ist jedoch 
immer vom Maximum auszugehen, weil diese im 
Nachhinein eventuell nicht mehr nach oben korri-
giert werden kann. 

8 Aussetzung der Insolvenzantragspflicht  
Am 27.03.2020 wurde vom Bundesrat das Gesetz 
zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pande-
mie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht 
beschlossen. Dem Gesetz zufolge ist die Insol-
venzantragspflicht für Unternehmen, die auf-
grund der Corona-Pandemie in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten geraten oder insolvent geworden 

sind, zunächst bis zum 30.09.2020 ausgesetzt 
worden.  

Eine der Voraussetzungen hierfür war, dass der 
Insolvenzgrund in den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie lag. Beim Insolvenzgrund der 
Zahlungsunfähigkeit konnte dies zum Beispiel ver-
mutet werden, wenn der Schuldner am 
31.12.2019 noch nicht zahlungsunfähig war. Des 
Weiteren mussten öffentliche Hilfen beantragt 
bzw. ernsthafte Finanzierungs- oder Sanie-
rungsverhandlungen erfolgt sein. Es musste ins-
gesamt eine begründete Aussicht auf Sanie-
rung bestehen.  

Die Aussetzung der Antragspflicht ist im Rahmen 
des Gesetzes zur Änderung des COVID-19-
Insolvenzaussetzungsgesetzes noch einmal bis 
zum 31.01.2021 verlängert worden. Es ist am 
01.10.2020 in Kraft getreten. Die Aussetzung gilt 
nun nur noch für Unternehmen mit dem Insol-
venzgrund der Überschuldung aufgrund der 
Corona-Pandemie. Unternehmen mit dem Insol-
venz-grund der Zahlungsunfähigkeit müssen hin-
gegen seit dem 01.10.2020 einen Insolvenzantrag 
wieder regulär durch ihre gesetzlichen Vertreter 
(z.B. die Geschäfts-führung) stellen. Denn anders 
als bei zahlungsunfähigen Unternehmen bestehe 
bei überschuldeten Unternehmen die Chance, die 
Insolvenz dauerhaft abzuwenden. 

Aufrüstung elektronischer Kassen  

9 Härtefallregelungen für die TSE  
Seit dem Jahr 2020 ist für elektronische Kassen-
systeme eine zertifizierte technische Sicher-
heitseinrichtung (TSE) verpflichtend. Diese 
zeichnet alle Kassenvorgänge lückenlos und fäl-
schungssicher auf. Vergleichbar ist die TSE etwa 
mit einem Flugschreiber für Kassen. Technisch 
handelt es sich um ein öffentlich zertifiziertes Mo-
dul, das Manipulationen fast unmöglich machen 
soll.  

Bereits 2019 war absehbar, dass die Industrie auf-
grund der notwendigen Zertifizierung bis zum 
01.01.2020 noch keine Kassen mit TSE bzw. ent-
sprechende Module zur Nachrüstung würde lie-
fern können. Deshalb beschlossen Bund und Län-
der, dass es bis zum 30.09.2020 von den Finanz-
ämtern nicht beanstandet werden sollte, wenn 
eine elektronische Registrierkasse ohne die vor-
geschriebene TSE betrieben wird.  

Für Kassen, die nach dem 25.11.2010 und vor 
dem 01.01.2020 angeschafft wurden und nicht 
umrüstbar sind, jedoch insbesondere im Hinblick 
auf die Einzelaufzeichnungspflicht den Grundsät-
zen zur ordnungsmäßigen Führung und 
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Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Da-
tenzugriff (kurz: GoBD) entsprechen, gilt eine 
Übergangsfrist von zwei Jahren, damit eine ge-
gebenenfalls zeitnah vor 2020 neu angeschaffte 
Kasse nicht schon wieder komplett ausgetauscht 
werden muss. Diese Kassen dürfen allerdings 
längstens bis zum 31.12.2022 verwendet wer-
den.  

Auch der Start zum 30.09.2020 gestaltete sich 
schwierig. Zwar sind mittlerweile TSE-Modelle auf 
dem Markt, aber es gibt zum Beispiel bei Terminen 
für den Einbau und die Implementierung bei den 
Anbietern Schwierigkeiten aufgrund der 
Corona-Krise. Zudem verzögert sich derzeit noch 
die Zertifizierung von cloudbasierten Lösungen für 
die TSE.  

Das BMF hat eine weitere Verlängerung der 
Frist zwar mit Nachdruck abgelehnt. Fast alle 
Bundesländer haben jedoch zwischenzeitlich ei-
gene Härtefallregelungen erlassen, mittels derer 
die Frist unter bestimmten Voraussetzungen 
verlängert wird. Diese bundeslandspezifischen 
Regelungen unterscheiden sich nur geringfügig. 
Gemeinsam ist allen, dass die Frist zur Einfüh-
rung der TSE bis zum 31.03.2021 verlängert 
wurde.  

Die Voraussetzungen für eine Verlängerung 
unterscheiden sich im Detail. Allen Bundeslän-
dern ist aber gemeinsam, dass ein Einbau der 
TSE oder die Bestellung eines neuen Systems be-
reits jetzt konkret beauftragt sein muss. Betroffene 
müssen also trotz der Übergangsfrist umge-
hend handeln, falls dies noch nicht erfolgt ist. Die 
Finanzverwaltung wird entsprechende Nachweise 
des Anbieters einfordern. Zudem müssen die Vo-
raussetzungen für die Verlängerung in der Verfah-
rensdokumentation für die Kassen dokumentiert 
werden. Gerne informieren wir Sie über die 
konkreten Voraussetzungen in Ihrem Bundes-
land!  

Hinweis: Das BMF hat auch bereits zur steuerli-
chen Behandlung der Kosten für die Einführung 
der TSE Stellung bezogen. Im Kern geht es da-
rum, welche Kosten sofort abzugsfähig sind und 
welche abgeschrieben werden müssen. Die Auf-
wendungen für die Anschaffung der TSE sind 
grundsätzlich über die betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer von drei Jahren abzuschreiben. Bei 
einer festen Verbauung der TSE in der Kasse stel-
len die Kosten nachträgliche Anschaffungskosten 
dar, die über die Restnutzungs-dauer der Kasse 
abzuschreiben sind. Es kann aber gegebenenfalls 
von einer Vereinfachungsregel zum Sofortabzug 
Gebrauch gemacht werden. Laufende Entgelte für 

cloudbasierte TSE-Lösungen können sofort als 
Betriebsausgaben geltend gemacht werden. 

Umsatzsteuerliche Rechnungsanforde-
rungen  

10 Neue Rechtsprechung zur ordnungs-ge-
mäßen Rechnung  

Rechnungen müssen im Detail den umsatzsteuer-
lichen Vorschriften entsprechen, sonst ist der Vor-
steuerabzug gefährdet oder es sind zumindest 
aufwendige Korrekturen erforderlich. 2020 hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) einige interessante Urteile 
zu diesem Thema gefällt. 

Rechnung bleibt für Vorsteuerabzug erfor-
derlich  

Schon länger gibt es in Fachkreisen die Diskus-
sion, ob für den Vorsteuerabzug wirklich unbe-
dingt eine Rechnung mit all den strengen formalen 
Anforderungen notwendig ist (z.B. Angabe von 
Rechnungsaussteller, Leistungsempfänger, Leis-
tungsbeschreibung sowie Entgelt und gesondert 
ausgewiesener Umsatzsteuer). Dies gilt insbeson-
dere dann, wenn klar ist, dass entsprechende 
Leistungen getätigt wurden und das Abrechnungs-
dokument nur kleine Fehler aufweist.  

Der BFH hat zwar überbordenden Anforderungen 
der Finanzverwaltung eine Absage erteilt, im 
Grundsatz rückt er aber nicht von den formalen 
Anforderungen an die Rechnung ab. Es muss folg-
lich generell ein Rechnungsdokument vorliegen. 
Die Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs kön-
nen demnach nicht auf andere Weise nachgewie-
sen werden. Deshalb sollten Unternehmer ord-
nungsgemäße Rechnungen stellen und Empfän-
ger darauf achten, dass alle Angaben enthalten 
sind.  

Rückwirkung der Rechnungsberichtigung  
Ist in einer Rechnung zum Beispiel die Rechtsform 
des Empfängers unzutreffend angegeben worden, 
so kann eine Korrektur der Rechnung auch für 
die Vergangenheit vorgenommen werden. Der 
BFH hat in einem Urteil vom 22.01.2020 bekräftigt, 
dass die Berichtigung einer Rechnung auf den 
ursprünglichen Zeitpunkt der Rechnungsertei-
lung zurückwirkt. Durch die Rückwirkung entste-
hen dann bei einem zu Unrecht vorgenommen 
Vorsteuerabzug, der berichtigt wird, keine Nach-
zahlungszinsen. Der BFH hat im Urteil klargestellt, 
dass sich die Rückwirkung sowohl zum Nachteil 
als auch zum Vorteil auswirken kann.  

Hinweis: Die Finanzverwaltung folgt zwar der 
Rechtsprechung mittlerweile, geht allerdings da-
von aus, dass die rückwirkende 
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Rechnungsberichtigung kein rückwirkendes Ereig-
nis im Sinne der Abgabenordnung darstellt. Diese 
Auffassung ist zwar strittig, ist aber durch das 
JStG 2020 gesetzlich verankert worden. In be-
stimmten Konstellationen könnte der Vorsteuerab-
zug dadurch komplett verloren gehen. 

Leistungsbeschreibung  
In einem Urteilsfall des BFH beanstandete das Fi-
nanzamt bei der Rechnung eines Bauunterneh-
mers konkret die Leistungsbeschreibung „Tro-
ckenbauarbeiten“. Insbesondere deshalb wurde 
der Vorsteuerabzug verweigert. Grundsätzlich 
müsse die Leistungsbeschreibung in der Rech-
nung hinreichend konkret und handelsüblich 
sein. Auch hier hat der BFH zwar entschieden, 
dass die Anforderungen an die Leistungsbeschrei-
bung nicht übertrieben hoch sein dürfen. Aber: Die 
Rechnungsangabe „Trockenbauarbeiten“ sei nur 
dann ausreichend, wenn noch weitere konkrete 
Angaben zum Ort der Leistungserbringung, also 
der Adresse der entsprechenden Bauarbeiten, 
vorlägen. Ohne diese Konkretisierung seien die 
Angaben grundsätzlich nicht ausreichend für eine 
ordnungsgemäße Leistungsbeschreibung.  

Hinweis: In einem weiteren aktuellen Urteil hat 
der BFH festgelegt, dass die „Handelsüblichkeit“ 
einer Leistungsbeschreibung im Zweifel durch ei-
nen Branchengutachter zu ermitteln ist. Wir raten 
Ihnen daher, bei der Leistungsbeschreibung so 
konkret wie möglich vorzugehen, also ggf. Marke, 
Modell, Farbe usw. eines Gegenstandes mitaufzu-
nehmen, oder aber als Leistungsempfänger auf 
eine möglichst konkrete Leistungsbeschreibung 
hinzuwirken.  

Digitalisierung der Buchführung  

11 Verpflichtung zur XRechnung  
Die XRechnung ist ein elektronisches Dateiformat, 
durch das eine vollständig automatisierte Verar-
beitung von Rechnungen in der Buchhaltung er-
möglicht wird. Eine grundsätzliche Verpflichtung 
für die Versendung elektronischer Rechnun-
gen im Format der XRechnung an Behörden be-
steht ab dem 27.11.2020. Zwingend ist dies für 
Rechnungen an Bundesbehörden vorgeschrie-
ben; die einzelnen Bundesländer können abwei-
chende Regelungen treffen. Ausgenommen da-
von sind Direktaufträge mit einem Auftragswert 
bis zu 1.000 € netto.  

Hinweis: Die XRechnung dürfte bald bei allen Be-
hörden Standard werden und muss dann von Un-
ternehmern, die Leistungen an Behörden erbrin-
gen, elektronisch übersandt werden. 

12 Ausländer als Kleinunternehmer  
Durch die Kleinunternehmerregelung müssen be-
stimmte Unternehmer, die die gesetzlichen Um-
satzschwellen nicht überschreiten, keine Umsatz-
steuer ausweisen und sind auch nicht zur Abgabe 
von Umsatzsteuer-Voranmeldungen verpflichtet. 
Die Kehrseite ist allerdings, dass ein Kleinunter-
nehmer auch keinen Vorsteuerabzug geltend ma-
chen kann.  

Der BFH hat am 12.12.2019 die hiesige gesetzli-
che Regelung für richtig befunden, wonach aus-
ländische Unternehmer, die in Deutschland 
steuerpflichtige Leistungen erbringen, die deut-
schen Regelungen zur Kleinunternehmerrege-
lung nicht in Anspruch nehmen können. Dies 
gilt auch für Unternehmer aus anderen EU-
Staaten. Der leistende Unternehmer muss also 
im Inland ansässig sein, um die Kleinunterneh-
merregelung beanspruchen zu können. 

Neues zur Privatnutzung betrieblicher 
Pkws  

13 Anscheinsbeweis privater Kfz-Nutzung  
Grundsätzlich ist bei der Überlassung eines be-
trieblichen Fahrzeugs auch eine Nutzung für pri-
vate Zwecke eingeschlossen (Anscheinsbeweis). 
Dies gilt für die Nutzung durch den Unternehmer 
selbst, aber auch für die Überlassung betrieblicher 
Pkws an Arbeitnehmer. Die Vermutung der Privat-
nutzung kann aber entkräftet werden, wenn ein 
weiteres Fahrzeug mit vergleichbarem Status 
und Gebrauchswert privat zur Verfügung steht.  

In einem Fall vor dem Finanzgericht Niedersach-
sen (FG) nutzte ein Unternehmer einen neu erwor-
benen Kastenwagen für betriebliche Zwecke. 
Das Finanzamt ging von einer Privatnutzung des 
Kastenwagens aus und unterwarf diese nachträg-
lich der 1-%-Regelung. Der Unternehmer hatte al-
lerdings noch einen Mercedes von 1997 im Pri-
vatvermögen. Das Finanzamt hatte diesen je-
doch unberücksichtigt gelassen, da dieser nicht 
mit dem Kastenwagen vergleichbar sei. Das FG 
ging allerdings davon aus, dass der alte Mercedes 
in Gebrauchswert und Status mindestens ver-
gleichbar mit dem neuen Kastenwagen sei. Die 
Besteuerung einer vermeintlichen Privatnutzung 
durch das Finanzamt war somit hinfällig.  

Hinweis: Das Urteil gibt konkrete Hinweise im 
Hinblick auf das zweite, private Fahrzeug im Rah-
men der Widerlegung des Anscheinsbeweises 
und ist somit durchaus steuerzahlerfreundlich. 
Das FG bestimmt den Gebrauchswert über den 
Nutzwert, also die Brauchbarkeit und die Eignung 
für bestimmte Zwecke und Funktionen. Der 
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„Status“ wird vom FG vornehmlich nach Prestige-
gesichtspunkten betrachtet. 

II. Tipps und Hinweise für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer  

Förderung der E-Mobilität  

14 E-Fahrzeuge als Dienstwagen  
Mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz wurde 
die Attraktivität für reine E-Fahrzeuge als Fir-
menwagen weiter erhöht. Schon bislang werden 
bei der Ermittlung des geldwerten Vorteils aus der 
privaten Nutzung lediglich 0,25 % des Listenprei-
ses bzw. bei der Fahrtenbuchmethode 0,25 % der 
entsprechend maßgeblichen Aufwendungen an-
gesetzt, für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor o-
der Hybridfahrzeuge gelten Sätze von 1 % bzw. 
0,5 % der entsprechenden Aufwendungen.  

Der 0,25-%-Ansatz war bis dato nur bis zu einer 
Kaufpreisgrenze von 40.000 € möglich. Diese 
wurde nun auf 60.000 € angehoben. Die Ände-
rung gilt für Fahrzeuge, die nach dem 31.12.2018 
angeschafft, geleast oder erstmalig zur privaten 
Nutzung überlassen wurden. 

Innovationsprämie  
Zudem ist am 08.07.2020 die sogenannte Innova-
tionsprämie in Kraft getreten. Reine E-Fahrzeuge 
erhalten eine Förderung in Höhe von bis zu 9.000 
€. Plug-in-Hybride erhalten eine Förderung in 
Höhe von bis zu 6.750 €. Auch rückwirkend kann 
profitiert werden: Begünstigt sind Fahrzeuge, die 
nach dem 03.06.2020 und bis einschließlich 
zum 31.12.2021 erstmalig zugelassen werden. 
Ebenso können auch junge gebrauchte Fahr-
zeuge gefördert werden. Voraussetzung ist hier, 
dass die Erstzulassung nach dem 04.11.2019 und 
die Zweitzulassung nach dem 03.06.2020 und bis 
zum 31.12.2021 erfolgt ist. 

Änderungen bei der Kfz-Steuer für E-Fahr-
zeuge  

Die zehnjährige Befreiung von der Kfz-Steuer 
für reine E-Fahrzeuge (also jede Art von E-Hybrid 
ausgenommen) endet nach derzeitigem Stand 
zum 31.12.2020. Nach den Plänen der Bundesre-
gierung soll die Befreiung aber verlängert wer-
den. Geplant ist, dass sie für Fahrzeuge gilt, die 
bis zum 31.12.2025 erstmals zugelassen oder 
komplett auf E-Antrieb umgerüstet werden. Längs-
tens wird die Befreiung bis zum 31.12.2030 ge-
währt. Kleinere Nutzfahrzeuge bis 3,5 t mit Ver-
brennungsmotor sollen außerdem künftig günsti-
ger nach den gewichtsbezogenen Steuerklassen 
für Nutzfahrzeuge besteuert werden. 

15 Erhöhung des Mindestlohns  
Der gesetzliche Mindestlohn von 9,35 € pro 
Stunde im Jahr 2020 wird in insgesamt vier Stu-
fen erhöht werden. Es sind folgende Erhöhungen 
festgelegt (jeweils brutto pro Zeitstunde):  

1. zum 01.01.2021: 9,50 €  

2. zum 01.07.2021: 9,60 €  

3. zum 01.01.2022: 9,82 €  

4. zum 01.07.2022: 10,45 €  

Ausgenommen sind nach wie vor Jugendliche un-
ter 18 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbil-
dung, Azubis, Langzeitarbeitslose während der 
ersten sechs Monate ihrer Beschäftigung nach 
Beendigung der Arbeitslosigkeit und Praktikanten 
(u.a. Pflichtpraktika im Rahmen einer Ausbildung). 
In der Vergangenheit gab es aufgrund von Tarif-
verträgen teilweise Branchenmindestlöhne, die je-
doch die gesetzlichen Vorgaben unterschritten. 
Seit 2020 sind solche Regelungen nicht mehr zu-
lässig, die Übergangsfristen sind mittlerweile aus-
gelaufen.  

Hinweis: Azubis erhalten seit 2020 einen Mindest-
lohn von monatlich 515 € im ersten Ausbildungs-
jahr. Ab 2021 soll der Mindestlohn auf 550 €, ab 
2022 auf 585 € steigen. Wir erklären Ihnen gern 
die Details! 

Corona-bedingte Unterstützungen für 
Arbeitnehmer  

16 Steuerfreiheit für Corona-Bonus  
Im Rahmen des Corona-Steuerhilfegesetzes 
wurde beschlossen, dass im Zeitraum zwischen 
dem 01.03.2020 und dem 30.06.2021 Sonder-
zahlungen an Arbeitnehmer in Höhe von bis zu 
1.500 € steuer- und sozialversicherungsfrei ge-
währt werden können. Im Fokus stehen hier zwar 
vor allem Beschäftigte, die im Zuge der Corona-
Krise zusätzlichen Belastungen ausgesetzt waren 
oder noch sind, etwa im Gesundheitsbereich oder 
im Einzelhandel. Die Gewährung der steuerfreien 
Sonderzahlung ist jedoch nicht von einer direk-
ten Betroffenheit durch die Corona-Krise ab-
hängig, gilt also für jeden Beschäftigten, egal 
welcher Branche.  

Praxistipp: Wichtig ist, dass die Zahlung zusätz-
lich zum üblichen Arbeitslohn geleistet und der 
Grund für die Zahlung im Lohnkonto aufgezeich-
net wird. 
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17 Änderungen beim Kurzarbeitergeld  
Steuerfreie Zuschüsse des Arbeitgebers 

möglich  
Mit dem Corona-Steuerhilfegesetz wurde eine teil-
weise Steuerfreiheit für Zuschüsse des Arbeitge-
bers zum Kurzarbeitergeld sowie zum Saisonkurz-
arbeitergeld eingeführt. Steuerfrei sind Zuschüsse 
von bis zu 80 % des Unterschiedsbetrags zwi-
schen dem sogenannten Soll-Entgelt und dem Ist-
Entgelt (also im Ergebnis dem Unterschied zwi-
schen dem normalen Gehalt und dem Ge-halt in 
Kurzarbeit). Die Steuerfreiheit gilt für Zahlungen 
in Lohnzahlungszeiträumen, die nach dem 
29.02.2020 begonnen haben und vor dem 
01.01.2021 enden.  

Die Befristung wurde nun mit dem JStG 2020 um 
ein Jahr verlängert. Die Verlängerung der Steu-
erfreiheit gilt damit für Lohnzahlungszeiträume, 
die nach dem 29.02.2020 beginnen und vor dem 
01.01.2022 enden. 

18 Verschärfungen bei steuerfreien Arbeit-
geberleistungen  

Das Lohnsteuerrecht kennt einige Zuwendungen, 
die ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern steuer- 
und sozialversicherungsfrei gewähren kann 
(z.B. Fahrtkosten-zuschüsse, Maßnahmen der 
Gesundheitsförderung, Kinderbetreuung oder die 
Überlassung von E-Fahrrädern). Damit diese Zu-
wendungen steuer- und sozialversicherungsfrei 
bleiben können, müssen sie „zusätzlich zum oh-
nehin geschuldeten Arbeitslohn“ gewährt wer-
den. Die Finanzverwaltung vertritt dazu die An-
sicht, dass eine Gehaltsumwandlung nicht das 
Kriterium der Zusätzlichkeit erfüllt. Man kann 
demnach nicht regulär versteuertes Gehalt in ei-
nen steuerfreien Bezug umwandeln. Der BFH 
hatte zwischenzeitig jedoch anders geurteilt.  

Nachdem die Finanzämter die Rechtsprechung 
des BFH nicht angewendet haben, ist nun deren 
Ansicht im Rahmen des JStG 2020 zementiert 
worden. Nur echte Zusatzleistungen werden 
demnach steuerfrei gewährt. Die Leistung darf 
ausdrücklich nicht auf den Arbeitslohn angerech-
net oder der Arbeitslohn deshalb herabgesetzt 
werden. Die Regelung soll rückwirkend für 
Lohnzahlungszeiträume anwendbar sein, die 
nach dem 31.12.2019 geendet haben. Auch 
„Gutscheinkarten“ können hiervon betroffen sein. 
Sprechen Sie uns gerne an, wir erläutern Ihnen die 
Details. 

Neues zur Pendlerpauschale  

19 Erhöhung der Entfernungspauschale 
und Mobilitätsprämie ab 2021  

Durch das Gesetz zur Umsetzung des Klima-
schutzprogramms 2030 im Steuerrecht wurde 
2019 die Erhöhung der Pendlerpauschale ab 2021 
beschlossen. Der bisher mögliche Abzugsbetrag 
von 0,30 € pro Kilometer der einfachen Wegstre-
cke wird ab 2021 auf 0,35 € ab dem 21. Kilome-
ter erhöht. Von 2024 bis 2026 wird die Pau-
schale für Fernpendler ab dem 21. Entfernungski-
lometer um weitere drei Cent auf dann insgesamt 
0,38 € pro Kilometer erhöht. Danach gilt, vorbe-
haltlich einer gesetzlichen Anpassung, wieder der 
ursprüngliche Abzug von 0,30 €. Die Erhöhung ist 
sowohl anwendbar auf Unter-nehmer als auch auf 
Familienheimfahrten im Rahmen einer doppelten 
Haushaltsführung.  

Bei der erhöhten Pendlerpauschale gibt es aller-
dings das Problem, dass diese bei Einkünften in-
nerhalb des Grundfreibetrags kaum Auswirkungen 
hat. Mit der ebenfalls von 2021 bis 2026 geltenden 
neuen Mobilitätsprämie haben Bezieher gerin-
ger Einkommen allerdings eine weitere Mög-
lichkeit, die sie neben der Berücksichtigung der 
Entfernungspauschale zusätzlich ab dem 21. 
Entfernungskilometer beantragen können. Für 
jeden zusätzlichen Kilometer erhalten sie 14 % der 
erhöhten Pendlerpauschale von 0,35 € - also 4,9 
Cent. Die Pendlerpauschale kann nur für tat-
sächlich zurückgelegte Wegstrecken beantragt 
werden. Insbesondere dann, wenn Corona be-
dingt vermehrt im Homeoffice gearbeitet wurde, 
müssen die anzusetzenden Tage entsprechend 
gekürzt werden.  

Praxistipp: Nutzer eines Firmen-Pkw können im 
Rahmen ihrer Steuererklärung für das Jahr 2020 
auf-grund der vermehrten Tätigkeit im Homeoffice 
eventuell eine Reduzierung des geldwerten Vor-
teils erreichen. Hierfür sind die einzelnen Fahrten 
zur Arbeit aufzuzeichnen. Wir erörtern Ihnen gern 
die Details! 

III. Tipps und Hinweise für Haus- und 
Grundbesitzer  

Steuerliche Förderungen  

20 Sonderabschreibung für Mietwohnungs-
neubau  

Mit dem Gesetz zur steuerlichen Förderung des 
Mietwohnungsneubaus vom 28.06.2019 wurde für 
Baumaßnahmen, die der Erstellung von Wohn-
raum dienen und für die der Bauantrag nach dem 
31.08.2018 und vor dem 01.01.2022 gestellt 
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wurde bzw. wird, eine neue Sonderabschrei-
bung eingeführt. Die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten dürfen dabei 3.000 € je m² Wohnflä-
che nicht übersteigen. Die Kosten des Grund-
stücks bleiben hierbei außer Betracht.  

Die Wohnung muss im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung und in den folgenden neun Jahren für 
die entgeltliche Überlassung von Wohnraum ge-
nutzt werden. Bei der nur vorübergehenden Be-
herbergung von Personen ist die Förderung aus-
geschlossen. Die Sonderabschreibung kann im 
Jahr der Herstellung und in den nachfolgenden 
drei Jahren vorgenommen werden. Pro Jahr kann 
sie bis zu 5 % betragen. Die reguläre Gebäude-
abschreibung von 2 % kann darüber hinaus noch 
zusätzlich in Anspruch genommen werden.  

Es können so in den ersten vier Jahren ab Fertig-
stellung des Gebäudes bis zu 28 % des Werts ab-
geschrieben werden. Die Bemessungsgrundlage 
für die Sonderabschreibung ist auf Baukosten von 
maximal 2.000 €/m² Wohnfläche begrenzt. In ei-
nem Anwendungsschreiben vom 07.07.2020 äu-
ßerte sich das BMF zu den Details: 

• Bei Personengesellschaften oder Grundstücks-
gemeinschaften ist jeder einzelne Gesellschafter 
oder Eigentümer zwar anspruchsberechtigt, aller-
dings muss die Sonderabschreibung einheitlich für 
alle Beteiligten durchgeführt werden.  

• Für die Bestimmung des Zeitpunkts der Stellung 
des Bauantrags bzw. der Tätigung der Bauan-
zeige ist regelmäßig das Datum des Eingangs-
stempels der nach Landesrecht zuständigen Be-
hörde maßgebend.  

• Die Sonderabschreibung kann letztmals im Ver-
anlagungszeitraum 2026 in Anspruch genommen 
werden. Das Jahr der Fertigstellung der Baumaß-
nahme ist somit für die Einhaltung des Förderzeit-
raums der Sonder-AfA nicht entscheidend.  

• Die Sonderabschreibung ist eine Jahresab-
schreibung. Sie wird ohne zeitanteilige Aufteilung 
für jedes Jahr des Begünstigungszeitraums vorge-
nommen.  

• Für die Prüfung der Baukostenobergrenze (3.000 
€/m²) ist zugunsten der Steuerpflichtigen nicht auf 
die reinen Wohnflächen abzustellen, sondern auf 
die Nutzflächen. Die Bezugnahme auf die Brutto-
grundfläche des Gebäudes erweitert die Chance, 
die oben genannte Grenze einzuhalten, erheblich.  

21 Bescheinigung zur Förderung der ener-
getischen Gebäudesanierung  

Seit 2020 wird die energetische Sanierung von 
privatem Wohneigentum gemäß § 35c EStG 

steuerlich gefördert. Bei Einzelmaßnahmen zur 
energetischen Gebäudesanierung sind 20 % der 
Aufwendungen (max. 40.000 € pro Wohnobjekt), 
verteilt über drei Jahre, steuerlich abzugsfähig. 
Auch die Beratung durch einen Energieberater ist 
zu 50 % abzugsfähig. Gefördert werden unter an-
derem Maßnahmen der Wärmedämmung, der 
Einbau neuer Fenster, der Einbau neuer Hei-
zungsanlagen sowie digitale Maßnahmen zur 
energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimie-
rung. Die steuerliche Förderung kann allerdings 
nur in Anspruch genommen werden, wenn keine 
andere Art der Förderung in Anspruch genom-
men wird (z.B. über Zuschüsse oder zinsgünstige 
Darlehen von der Kreditanstalt für Wiederaufbau).  

Die Details zu den förderfähigen Maßnahmen sind 
in einer Verordnung geregelt. Die Maßnahmen 
müssen einen vorgeschriebenen energetischen 
Wirkungsgrad entfalten können und dürfen nur 
von Fachunternehmen durchgeführt werden. Zu-
dem muss eine Bescheinigung des beauftrag-
ten Fachunternehmens vorliegen, mittels derer 
nachgewiesen werden soll, dass die Mindest-an-
forderungen der Verordnung eingehalten worden 
sind.  

Hierzu hat das BMF am 31.03.2020 eine Muster-
bescheinigung herausgegeben. Hierin sind In-
halt, Aufbau und die Reihenfolge der Angaben 
aufgeführt; die Handwerksbetriebe dürfen hiervon 
nicht abweichen. Zudem gibt es noch eine Muster-
bescheinigung für Energieberater und weitere 
ausstellungsberechtigte Personen. Die ausstellen-
den Firmen oder Personen dürfen die Bescheini-
gung auch auf elektronischem Weg verschicken. 
Grundsätzlich muss für jedes einzelne Objekt, 
an dem Sanierungsmaßnahmen durchgeführt 
werden, eine Bescheinigung ausgefüllt werden. 
Allerdings darf erst dann eine Gesamtbescheini-
gung ausgestellt werden, wenn der Sanierungs-
aufwand das Gesamtgebäude betrifft. 

Achtung: Fehlt eine solche Bescheinigung oder 
ist sie fehlerhaft, kann die Steuervergünstigung für 
die energetische Sanierung komplett versagt wer-
den. 

Geplante Neuerungen für Grundbesitzer  

22 Günstige Vermietung in Ballungsräumen  
Eine vergünstigte Überlassung von Wohnraum ist 
steuerrechtlich heikel. Hierbei stehen zwar vor al-
lem Vermietungen an Angehörige im Fokus, aber 
es gab auch schon Vermieter in Ballungsräumen, 
die sich nicht an den exorbitanten Steigerungen 
der Mietpreise beteiligen, sondern ihren Wohn-
raum günstiger zur Verfügung stellen wollten. Wird 



Seite 12 von 12 

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für den Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

                       Dipl.-Ökonom Steuerberater Michael Frühauf – Georgstr. 21 – 31515 Wunstorf – Tel.: 05031-3375 / Fax: - 4232 

 

die Wohnung jedoch zu weniger als 66 % der orts-
üblichen Miete überlassen, kann ein Teil der Wer-
bungskosten nicht geltend gemacht werden.  

Im Rahmen des JStG 2020 ist diese Regelung et-
was entschärft worden. Nach den Planungen ist 
die schädliche Grenze auf weniger als 50 % der 
ortsüblichen Miete herabgesetzt worden. Diese 
Regelung soll ab dem Veranlagungszeitraum 
2021 gelten. Dann gibt es also für günstige Ver-
mietungen größere Spielräume. Bei Mieten zwi-
schen 50 % und 66% soll dann eine Überschuss-
prognose erforderlich sein. 

Aufteilung des Kaupreises bei Anschaffung 
Vermietungsimmobilien auf Grund und Bo-

den sowie Gebäude  
Wie bekannt, ist der auf den Grund und Boden ent-
fallende Anteile einer zur Vermietung bestimmten 
Immobilie nicht abschreibbar. In der letzten Zeit ist 
immer häufiger zu beobachten, dass die Finanz-
ämter kaum noch nachvollziehbare Auffassungen 
zur Aufteilung des Kaufpreises vertreten. Die von 
der Finanzverwaltung genutzten Berechnungsvor-
lagen kommen in den meisten Fällen zu dem Er-
gebnis, dass der Grund und Bodenwert teils deut-
lich über dem eigentlich für diese Zwecke ermittel-
ten Werten der Gutachterausschüsse (sogen. Bo-
denrichtwerte) liegen. Dadurch verbleibt ein z.T. 
deutlich zu geringes Volumen als Bemessungs-
grundlage für die zukünftigen Abschreibungen. 

Empfehlung: Vor Abschluss des notariellen Ver-
trages sollte eine Auskunft zur Höhe des Boden-
richtwertes eingeholt werden. Legt man auf dieser 
Basis den Kaufpreis bereits im notariellen Kaufver-
trag bereits fest, bestehen deutlich bessere Chan-
cen, das erworbene Gebäude mit einem realisti-
scheren, weil höheren Wert abzuschreiben. Bitte 
sprechen Sie uns gerne im Vorfeld eines Vertrags-
abschlusses an. Wir beraten Sie gerne dazu! 

IV. Tipps und Hinweise für alle Steuerzahler  

Steuerliche Förderungen  

23 Mehr Kindergeld und höhere Freibeträge  
Am 29.07.2020 hat die Bundesregierung den Ent-
wurf zum Zweiten Familienentlastungsgesetz be-
schlossen. Die endgültige Fassung des Gesetzes 
wurde im Laufe des Jahres verabschiedet. Ab dem 
01.01.2021 ist das Kindergeld um jeweils 15 € pro 
Kind erhöht worden. Dies ergibt für das erste und 
zweite Kind jeweils 219 €, für das dritte Kind 225 
€ und für das vierte und weitere Kinder jeweils 250 
€ im Monat.  

Hinweis: Im Rahmen der Corona-Krise wurde zu-
dem einmalig für 2020 ein Kinderbonus von 300 

€ ausgezahlt (eine Rate von 200 € im September 
und eine Rate von 100 € im Oktober), der bei Gut-
verdienern allerdings im Rahmen der Steuererklä-
rung auf den Kinderfreibetrag angerechnet wird.  

Ab 2021 werden auch die steuerlichen Kinderfrei-
beträge erhöht. Bisher betragen diese 7.812 € für 
beide Elternteile (2.586 € für das sächliche Exis-
tenzminimum so-wie 1.320 € für Betreuungs-, Er-
ziehungs- und Ausbildungsbedarf je Elternteil).  

Die Freibeträge werden ab 2021 auf 8.388 € für 
beide Elternteile steigen (2.730 € für das sächli-
che Existenzminimum sowie 1.464 € für Betreu-
ungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf je El-
ternteil).  

Darüber hinaus wird der Grundfreibetrag im Ein-
kommensteuertarif von bisher 9.408 € auf 9.696 € 
für den Veranlagungszeitraum 2021 und auf 9.984 
€ für den Veranlagungszeitraum 2022 erhöht. Zu-
dem werden die Eckwerte des Einkommensteu-
ertarifs angepasst, um die sogenannte kalte Pro-
gression zu mildern. Der Höchstbetrag für den 
Abzug von Unterhaltsleistungen an gesetzlich 
unterhaltsberechtigte Personen soll von derzeit 
9.408 € ab dem 01.01.2021 um 288 € auf 9.696 € 
angehoben werden. Zum 01.01.2022 soll eine 
weitere Erhöhung um 288 € auf 9.984 € erfolgen. 

24 Erhöhung des Entlastungsbetrags für Al-
leinerziehende  

Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende ist 
durch das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz für die 
Jahre 2020 und 2021 jährlich von 1.908 € auf 
4.008 € angehoben worden. Ab dem zweiten Kind 
wird der Betrag dann, wie bisher auch üblich, um 
weitere 250 € erhöht. 

Abgabefristen für Steuererklärungen  

25 Fristen für 2020  
Für die Einkommensteuererklärung 2020 gelten 
folgende Abgabefristen: Die Steuererklärung ist 
grundsätzlich bis zum 31.07.2021 beim Finanzamt 
einzureichen. Bei der Vertretung durch einen 
Steuerberater verlängert sich die Frist bis Ende 
Februar 2022. 
 
Wunstorf im Januar 2021 

Michael Frühauf, Steuerberater 
Nicole Möller, Steuerberaterin 
 
Zur allgemeinen Berichterstattung zu den Corona-
Soforthilfen etc. verweisen wir auf unsere Sonder-
informationen zu diesem Thema sowie auf unsere 
Webseite https://wunstorf-steuerbera-
ter.de/de/117289-Info-Download  

https://wunstorf-steuerberater.de/de/117289-Info-Download
https://wunstorf-steuerberater.de/de/117289-Info-Download

